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Avacon Netz GmbH, Watenstedter Weg 75, 38229 Salzgitter Avacon Netz GmbH
Watenstedter Weg 75
Stadt Langenhagen 38229 Salzgitter
Stadtplanung und Geoinformation Www.avacon-netz.de
Herr Seifert
Postfach 10 15 60
lhr Ansprechpartner
30836 Langenhagen
9 9 Mario Kghler
Region West

Betrieb Spezialnetze Gas

M +49 53 41-22 13 34 41
Lfd.-Nr.: 22-001424b / LR-ID: 1156546-AVA (bitte stets mit angeben)

Fremdplanung@avacon.de

lhr Zeichen: 60/ 61.20.03

Datum

28. Mai 2024
Neuaufstellung des Flichennutzungsplanes der Stadt Langenhagen;

Beteiligung der Behdrden und sonstigen Triger 6ffentlicher Belange gemiR
§ 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Sehr geehrter Herr Seifert,

vielen Dank fiir die erneute Beteiligung an der im Betreff genannten Bauleit-
planung in Langenhagen.

Unsere Stellungnahme mit der laufenden Nummer 22-001424 / LR-ID
0480592-AVA vom 25. Marz 2022 behilt weiterhin ihre Giiltigkeit.

Bei Einhaltung der dort im Anhang aufgefiihrten Hinweise haben wir keine
weiteren Einwénde oder Bedenken.

Anderungen der uns vorliegenden Planung bediirfen unserer erneuten Priifung.

Wir bitten Sie, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen.

Freundliche GriiRe
Sitz: Helmstedt
Amtsgericht Braunschweig
HRB 203312

i. V. i. A

Sebastian Bartz Mario Kéhler

Mitglieder der Geschéftsfiihrung
André Bruschek

Christian Ehret

Frank Schwermer
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Nachdruck oder Vervielfaltigung nur mit Genehmigung des Eigentiimers

Die

itergabe dieses Planes an Dritte bedarf unserer G

Parallel zu Mittelspannung u. Femgastrassen kénnen sich Fernmeldekabel
(LWLICU) in einem Abstand von maximal 1 m, gewdhnlich jedoch 0,4 m befinden.

daVacon

Fortfilhrung Topo_ALK

Ansprechpartner:

Bemerkungen: Druckdatum: 27.05.2024
LH-10-1016 ; M043-051 und M052-068 Ort: Langenhagen
LH-10-1016 (110 kV-Erdkabel) StraBe:

MaBstab: 1:25000 Sparte(n): Hochspannung

Quelle: Auszu
Katasterverwaltung.
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Diese Planunterlage ist Eigentum der Avacon Netz GmbH Genaue Lage und Tiefe unserer Anlage sind durch Handschachtung zu ermitteln
Nachdruck oder Vervielfaltigung nur mit Genehmigung des Eigentiimers Parallel zu Mittelspannung u. Ferngastrassen kdnnen sich Fernmeldekabel
Die Weitergabe dieses Planes an Dritte bedarf unserer Genehmi (LWL/CU) in einem Abstand von maximal 1 m, gewdhnlich jedoch 0,4 m befinden.
Fortfiihrung Topo_ALK
Ansprechpartner:
Bemerkungen: Druckdatum: 27.05.2024
LH-10-1016 ; M043-051 und M052-068 ort: Langenhagen
LH-10-1016 (110 KV-Erdkabel) Strale:
MaRstab: 1:5000 2 /5 Sparte(n): Hochspannung
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Diese Planunterlage ist Eigentum der Avacon Netz GmbH
Nachdruck oder Vervielféltigung nur mit Genehmigung des Eigenttimers

Die Weitergabe dieses Planes an Dritte bedarf unserer G

Genaue Lage und Tiefe unserer Anlage sind durch Handschachtung zu ermitteln
Parallel zu Mittelspannung u. Ferngastrassen kdnnen sich Fernmeldekabel

Fortfilhrung Topo_ALK

(LWLICU) in einem Abstand von maximal 1 m, gewdhnlich jedoch 0,4 m befinden.

Mafstab: 1:5000
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Quelle: Auszug aus den

der
Katasterverwaltung.

Ansprechpartner:
Bemerkungen: Druckdatum: 27.05.2024
LH-10-1016 ; M043-051 und M052-068 Ort: Langenhagen
LH-10-1016 (110 kv-Erdkabel)

Strafe:

5 Sparte(n):

Hochspannung
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Diese Planunterlage ist Eigentum der Avacon Netz GmbH

Nachdruck oder Vervielféltigung nur mit Genehmigung des Eigenttimers
Die Weitergabe dieses Planes an Dritte bedarf unserer Genel

Genaue Lage und Tiefe unserer Anlage sind durch Handschachtung zu ermitteln
Parallel zu Mittelspannung u. Ferngastrassen kdnnen sich Fernmeldekabel

(LWLICU) in einem Abstand von maximal 1 m, gewdhnlich jedoch 0,4 m befinden.

Fortfilhrung Topo_ALK
Ansprechpartner:
Bemerkungen: Druckdatum: 27.05.2024
LH-10-1016 ; M043-051 und M052-068 ort: Langenhagen
LH-10-1016 (110 kV-Erdkabel) Strale:
Mafstab: 1:5000 4 I 5 Sparte(n): Hochspannung
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© Geobasis-DE / LVerm LSA, 011012

@ 2005 @L'I/ t‘, LGLN




042

Portal
swcken2 110 kV [ H-10- 1076
” H‘! 043
|3 —X— < 044
; 051 050
o o 047 046 045
pota 110 kV [H- 10-1016
Stdcken 1 770 k V [H- 70‘ 7076
Diese Planunterlage ist Eigentum der Avacon Netz GmbH Genaue Lage und Tiefe unserer Anlage sind durch Handschachtung zu ermitteln
Nachdruck oder Vervielfaltigung nur mit Genehmigung des Eigenttimers Parallel zu Mittelspannung u. Femgastrassen knnen sich Fernmeldekabel
Die Weitergabe dieses Planes an Dritte bedarf unserer Genehmi (LWLICU) in einem Abstand von maximal 1 m, gewdhnlich jedoch 0,4 m befinden.
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Leitungsschutzanweisung
(Merkheft fur Baufachleute)

... fur Arbeiten im Bereich von Energie-
versorgungs- und Entsorgungsanlagen
der Avacon Netz GmbH

Stand: Februar 2023

Avacon Netz GmbH, Schillerstral’e 3, 38350 Helmstedt
www.avacon.de

d\'acon



2

. Inhaltsverzeichnis

BINIEIIUNG ...t 3
GEIUNGSDEIEICN, et 3
Allgemeine Pflichten des Bauunternehmers 4
ErkundiguNGSPIICRY .. 5
Lage der Energieversorgungs- und Entsorgungsanlagen_ 5
BAUDEGINN oo 7
Fachkundige AUSICNt ... e 8
Maschinelle ArDEIMEN. ... 8
BEPIIANZUNG....ccoeeeeeeeeeeeseesessesmssssmsmsssnsmsssesmsmsesnems 8
Freilegen von Energieversorgungs- und Entsorgungsanlagen_ 8
Verflllen der Baugrube ...t 9
Sollabstande zu Energieversorgungs- und Entsorgungsanlagen_ 10
Malinahmen bei Beschadigungen ... 16
Beschadigung an Gasversorgungsanlagen_ ... 16
Beschadigung an Stromversorgungsaniagen, ... 19
Beschadigung an Kommunikationsanlagen ... . . . . . . . . . .. ... 20
Beschadigung an Wasserversorgungsanlagen . . 20
Nichteinhalten der Sicherheitsbestimmungen_ . 21
NEtZGEDIOT SOM e 22
NEtZGEDIET ENAG@s. ... 23

Anschriften und Rufnummern 24



3
. Einleitung

Diese Schutzanweisung dient der Unterstutzung von Baufachleuten
bei der Verhutung von Unfallen und von Schaden an Energiever-
sorgungs- und Entsorgungsanlagen.

Es gehort in die Hande der auf Baustellen tatigen Personen wie z. B.
Bauleiter, Schachtmeister, Kranfuhrer, Baggerfuhrer oder LKW-
Fahrer und kann kostenlos bei der Avacon AG, im folgenden Netz-
betreiber (NB) angefordert werden.

. Geltungsbereich

Diese Schutzanweisung gilt fur Arbeiten im Bereich von Energiever-
sorgungs- und Entsorgungsanlagen (Gas-, Strom-, Fernwarme- und
Wasserversorgungsanlagen) sowie von Kommunikationsanlagen im
Gebiet des NB auf offentlichen und privaten Grundstucken.

Hierzu gehoren z. B. Rohrleitungen, Stationen, sonstige Betriebs-
einrichtungen, elektrische Freileitungen, Hoch-, Mittel- und Nieder-
spannungskabel, Kabelmuffen, Schutzrohre, Schachtbauwerke,
Betonkanale, Armaturen, Widerlager, Anlagen fur den kathodischen
Korrosionsschutz, Kabelabdeckungen, Erdungsanlagen, Maste,
Fernmelde-, Lichtwellenleiter-, Steuer- und Messkabel, Verteiler-
schranke, Warnbander u. a..

Bei Erdarbeiten jeder Art, z. B. bei Strallenaufbrichen, Aufgrabun-
gen, Baggerarbeiten, Pflasterungen, Bohrungen, beim Setzen von
Masten und Stangen, Eintreiben von Pfahlen, Bohrern, Dornen,
Schnurstangen, bei grol3en Auflasten (z. B. Autokrane, Krane, ...),
besteht stets die Gefahr, dass Energieversorgungs- und Entsor-
gungsanlagen beschadigt werden.
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. Allgemeine Pflichten des Bauunternehmers

Jeder Bauunternehmer hat bei der Durchfuhrung inm ubertragener
Bauarbeiten auf o6ffentlichen und privaten Grundsticken mit dem Vor-
handensein von Energieversorgungs- und Entsorgungsanlagen
sowie von stillgelegten und auf3er Betrieb Leitungen zu rechnen und
die erforderliche Sorgfalt zu wahren, um deren Beschadigung zu
verhindern und eine Gefahrdung von Personen auszuschliel3en. Er
hat seine Mitarbeiter und die von ihm beauftragten Subunternehmen
entsprechend zu unterweisen und zu uberwachen.

Die Anwesenheit eines Beauftragten des NB auf einer Baustelle ent-
bindet den Bauunternehmer oder seinen Beauftragten nicht von der
Verantwortung fur angerichtete Schaden an Energieversorgungs-
und Entsorgungsanlagen sowie an stillgelegten Leitungen.

Im Geltungsbereich dieser Schutzanweisung ist so zu arbeiten, dass
der Bestand und die Betriebssicherheit der Anlagen wahrend und
nach Ausfuhrung der Arbeiten gewahrleistet bleiben.

Neben den gultigen gesetzlichen Vorschriften (z. B. Landesbauord-
nung, Baugesetzbuch) sind die Vorschriften/Regeln der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung DGUV Vorschrift 3 ,Elektrische
Anlagen und Betriebsmittel“, DGUV Vorschrift 11 ,Laserstrahlung®,
DGUV Vorschrift 38 ,Bauarbeiten®, DGUV Regel 100-500 ,Betreiben
von Arbeitsmitteln®, insbesondere Kapitel 2.12 ,Betreiben von Erd-
baumaschinen® und Kapitel 2.31 ,Arbeiten an Gasleitungen® sowie
die Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Strallen (RSA)
und die Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB) einzuhalten.
Zudem sind die DVGW-Hinweise GW 315 ,Mallhahmen zum Schutz
von Versorgungsleitungen bei Bauarbeiten, DGUV Regel 100-500
(VGB 40) ,Betreiben von Arbeitsmitteln“ und GW 118 ,Erteilung von
Auskunften in Versorgungsunternehmen® sowie das Merkblatt
,Erdarbeiten in der Nahe erdverlegter Kabel (Abruf-Nr.: 508) zu
beachten.

Weitere Informationen konnen der DGUV Information 203-017
~>chutzmalnahmen bei Erdarbeiten in der Nahe erdverlegter Kabel
und Rohrleitungen® sowie der DGUV Information 201-020 ,Sicher-
heitshinweise fur Grabenloses Bauen® enthommen werden.



Informationen Uber die zustandigen Versorgungsunternehmen
konnen beim Baulasttrager bzw. beim Grundstuckseigentimer er-
fragt werden. Erkundigungen an anderer Stelle sind nicht ausreich-
end. Es spielt dabei keine Rolle, ob im privaten oder offentlichen
Bereich gearbeitet wird.

. Erkundigungspflicht

Bei der Durchfuhrung von Bauarbeiten im Bereich von Energiever-
sorgungs- und Entsorgungsanlagen besteht fur den Bauunternehmer
nach standiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes die
Erkundigungs- und Sicherungspflicht.

Rechtzeitig vor Beginn dieser Arbeiten ist bei dem NB eine aktuelle
Auskunft Uber die Lage und ggf. Tiefe der im Bau- bzw. Aufgaben-
bereich liegenden Energieversorgungs- und Entsorgungsanlagen
sowie von stillgelegten und aul3er Betrieb befindlichen Leitungen
einzuholen.

Bei Beginn der Arbeiten mussen Leitungsauskunfte neuesten Stan-
des vorliegen. Bei Abweichungen von der Bauplanung oder Erweite-
rung des Bauauftrages muss eine neue Leitungsauskunft eingeholt
werden.

Der Unternehmer hat sich vor Arbeitsaufnahme davon zu Uber-
zeugen, dass alle Planangaben eindeutig erkennbar sind und dass
die Planauskunft tatsachlich mit der Anfrage Ubereinstimmit.

Lage der Energieversorgungs- und
Entsorgungsanlagen

Die Lage, insbesondere die Tiefe der Energieversorgungs- und Ent-
sorgungsanlagen sowie von stillgelegten und aul3er Betrieb befind-
lichen Leitungen, kann sich durch Bodenabtragungen, -aufschit-
tungen oder durch andere Malihahmen Dritter nach der Verlegung
und Einmessung verandert haben.

Dabei ist zu beachten, dass erdverlegte Leitungen nicht zwingend



geradlinig und auf dem kurzesten Weg verlaufen. Deshalb hat das
Bauunternehmen die Pflicht, sich Uber die tatsachliche Lage und

Tiefe der angegebenen Energieversorgungs- und Entsorgungsan-
lagen durch fachgerechte Erkundigungsmalinahmen, z. B. Ortung,
Querschlage, Suchschlitze o. a. selbst Gewissheit zu verschaffen.

Querschlage (Suchschlitze)

Querschlage/Suchschlitze sind grundsatzlich nur in Abstimmung
mit dem NB und in leitungsschonender Arbeitstechnik, z. B. Saug-
bagger oder Handschachtung erlaubt! Ferner kann nicht davon
ausgegangen werden, dass ein Trassenwarnband vorhanden ist
bzw. dass ein vorhandenes Trassenwarnband die tatsachliche
Leitungslage anzeigt.

Hinweisschilder und oberirdische Anlagen

Armaturen, Strallenkappen, Schachtdeckel und sonstige zur Ener-
gieversorgungs- und Entsorgungsanlage gehorenden Einrichtungen
mussen stets zuganglich bleiben. Hinweisschilder oder andere Mar-
kierungen durfen ohne Zustimmung des NB nicht verdeckt, nicht
versetzt oder entfernt werden.

Unbekannte Kabel oder Leitungen

Werden Energieversorgungs- oder Entsorgungsanlagen sowie aulder
Betrieb befindliche Leitungen oder Warnbander an Stellen die in
keinem Plan eingezeichnet sind angetroffen bzw. freigelegt, so ist der
Betreiber der Energieversorgungs- und Entsorgungsanlagen unver-
zuglich zu ermitteln und zu verstandigen. Die Arbeiten sind in diesem
Bereich zu unterbrechen, bis mit dem zustandigen Versorgungs-
unternehmen Einvernehmen Uber das weitere Vorgehen hergestellt
ist.

Hinweise

Aulder Betrieb befindliche Energieversorgungs- und Entsorgungs-
anlagen sind in den Planen nicht immer dargestellt. Diese kdnnen
u.U. in der Ortlichkeit vorhanden sein. Die Eigentlimer der Anlagen
sind zu ermitteln und mit Ihnen die weitere Verfahrensweise abzu-
stimmen. Ist der Eigentumer nicht zu ermitteln, so muss die Ab-
stimmung mit dem Besitzer erfolgen.



Besonderheiten bei erdverlegten Hochspannungsleitungen

(grolder 45.000 Volt):

Bauarbeiten im Bereich von Kabelanlagen durfen nur unter fachlicher
Anleitung eines Beauftragten des NB durchgefuhrt werden.

Besonderheiten — Lage erdverlegte Hochspannungsleitungen:
Eine Hochspannungskabeltrasse besteht aus 3 Einleiterkabel u.
einem Begleitkabel (Steuerkabel). Die Kabel konnen nebenein-
ander auf Abstand oder im Dreieck als Bundel verlegt sein.

Nebeneinander auf

I | |
Abstand (0,60 m breit) O00

o
| |

Im Dreieck gebundelt
(0,30 m breit) &)

Diese Trassenbreite gilt nur fur die freie Strecke. Im Bereich von
Hochspannungskabelmuffen kdnnen sich andere Trassenbreiten
ergeben.

. Baubeginn

Rechtzeitig (mindestens zwei Wochen) vor Aufnahme von Arbeiten
im Bereich von Energieversorgungs- und Entsorgungsanlagen
mussen der Beginn und der Umfang der Arbeiten dem zustandigen
Fachbereich des NB (Anschriften Seite 24) schriftlich angezeigt
werden.

Das Einholen von Informationen gemal} ,,Erkundigungspflicht” und
,Lage der Versorgungs- und Entsorgungsanlagen® gilt nicht als An-
zeige.
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. Fachkundige Aufsicht

Bauarbeiten im Bereich von Energieversorgungs- und Entsorgungs-
anlagen durfen nur unter fachkundiger Aufsicht des Bauunterneh-
mers durchgefuhrt werden. Die vom NB dem Bauunternehmen er-
teilten Auflagen mussen eingehalten werden. Armaturen, Stralden-
kappen, Kabelmerksteine und sonstige zur Energieversorgungs- u.
Entsorgungsanlage gehorenden Einrichtungen mussen wahrend der
Bauzeit zuganglich bleiben. Hinweisschilder oder andere Markier-
ungen durfen ohne Zustimmung des NB nicht verdeckt, nicht ersetzt
oder entfernt werden.

. Maschinelle Arbeiten

Im Bereich von Energiever- und Entsorgungsanlagen sowie von
aul3er Betrieb befindlichen Leitungen durfen Baumaschinen nur so
eingesetzt werden, dass eine Gefahrdung dieser Anlagen ausge-
schlossen ist. Erforderlichenfalls sind besondere Sicherheitsvor-
kehrungen zu treffen. Diese sind, ebenso wie Rohrvortriebs-, Bohr-
und Sprengarbeiten, das Einschlagen (Rammen) von Pfahlen,
Bohlen und Spundwanden, das Einspulen von Filtern fur Grund-
wasserabsenkungen, der Einsatz von Durchorterungsgeraten u. a.,
mit dem NB abzustimmen.

. Bepflanzung

Die Anlagen des NB durfen nicht Uberbaut und mit Gro3gehdlzen
nicht unter- bzw. Uberpflanzt werden.

Freilegen von Energieversorgungs- und
Entsorgungsanlagen

Energieversorgungs- und Entsorgungsanlagen sowie aul3er Betrieb
befindliche Leitungen durfen nur in leitungsschonender Arbeits-



technik, z.B. Saugbagger oder Handschachtung freigelegt werden!
Freigelegte Anlagen sind vor jeglicher Beschadigung zu schutzen,
gegen Lageveranderungen fachgerecht zu sichern und flachenhaft
nach Anweisungen des NB abzufangen. Werden Energieversor-
gungs- und Entsorgungsanlagen sowie aulder Betrieb befindliche
Leitungen an Stellen, die vom NB nicht genannt worden sind, vor-
gefunden bzw. freigelegt, so ist der NB unverzuglich zu verstandigen.
Die Arbeiten sind in diesem Bereich sofort zu unterbrechen, bis mit
dem NB Einvernehmen Uber das weitere Vorgehen hergestellt ist.

Achtung: Sobald Erdabtragungen durchgeflhrt worden sind, darf die
Leitung nicht mehr ohne Uberfahrschutz tiberfahren werden.

Uber die Art und den Umfang des Uberfahrschutzes muss eine Ab-
stimmung mit dem NB erfolgen.

Sonderfall — erdverlegte Hochspannungsleitungen:
Hochspannungskabel durfen erst nach Freischaltung und nur in
schonender Arbeitstechnik (Handschachtung) freigelegt werden. Die
Freischaltung der Kabel ist rechtzeitig, mindestens 10 Arbeitstage vor
dem gewunschten Termin, zu beantragen.

. Verfiillen der Baugrube

Das Unterbauen und Eindecken von freigelegten Energieversor-
gungs- und Entsorgungsanlagen sowie von aulder Betrieb befind-
lichen Leitungen ist mit dem NB rechtzeitig abzustimmen.

Das Verfullen im Bereich von Verkehrsflachen hat nach der ZTV A-
StB 89) sowie nach etwaigen zusatzlichen Bestimmungen vom NB
zu erfolgen. Besonderes Augenmerk ist darauf zu richten, dass zum
Verfullen in leitungsnahe Material verwendet wird, welches keine
Bestandteile (z. B. Steine) enthalt, die zur Schadigung der Anlagen
fuhren konnen. Beim Verfullen von Kreuzungsbaugruben mit erd-
verlegten Energieversorgungs- und Entsorgungsanlagen sowie von
auler Betrieb befindlichen Leitungen sind diese Anlagen so zu unter-
bauen, dass keine Senkungen auftreten konnen. Vor dem Verschlie-
Ren der Baugrube ist die Kreuzungsstelle durch einen Beauftragten
des NB am offenen Rohrgraben abzunehmen.



10

Sollabstande zu Energieversorgungs- und
Entsorgungsanlagen

Allgemein: Bauarbeiten jeglicher Art im Schutzbereich von Energie-
versorgungs- und Entsorgungsanlagen sind vor Baubeginn mit dem
NB abzustimmen und bedurfen der schriftlichen Zustimmung.

Gasversorgungsanlagen:

Zu Gasversorgungsanlagen sind Sicherheitsabstande einzuhalten.
Die geforderten Mindestabstande gelten bei Naherung, Kreuzung
und Parallelverlegung zu Gasrohrleitungen und -anlagen.

Bei Naherung von Gasversorgungsanlagen zu Windenergieanlagen
sind gesonderte Forderungen und Mindestabstande zu beachten und
einzuhalten.

Bei Kreuzung von Gashochdruckleitungen ist ein lichter Abstand von
0,40 m und bei Parallelverlegung 3,00 m Sicherheitsabstand
einzuhalten. Abweichungen hiervon bedurfen der schriftlichen Zu-
stimmung des NB.

Die Verlegetiefe von Gasrohrleitungen betragt in der Regel 45 bis
120 cm. In der Leitungsumgebung (30 bis 50 cm) ist mit abzweigen-
den Rohrstutzen und Rohrfittings zu rechnen.

Das Uberbauen von Gasrohrleitungen ist unzulassig.

Gasrohrleitungen sind in einem Schutzbereich verlegt, in dem

folgende Forderungen einzuhalten sind:

* Keine Errichtung von Bauwerken und sonstigen Anlagen

* Keine Lagerung von Baumaterialien, Baustelleneinrichtungen und
Bodenaushub

* Keine Errichtung von Stellplatzen (z. B. Container)

* Keine Errichtung von Pfahlen und Pfosten

* Freihaltung von Baumen, Strauchern und Wurzeln

* Keine Durchfuhrung von Erdarbeiten, die die Gasleitung gefahr-
den konnen
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Fernwarmeleitungen:
Bei Kreuzung und Parallelverlegungen zu Fernwarmeleitungen sind
die nachfolgenden Abstande einzuhalten. Abweichungen hiervon be-
durfen der schriftlichen Zustimmung des NB.
a) Mindestabstand kreuzenden anderen Versorgungsleitungen

* 1 kV- Signal-, Messkabel 0,3 m

* 10 kV- oder 30 kV-Kabel 0,6 m

* mehrere 30 kV-Kabel oder 60 kV-Kabel 1,0 m

* Gas- und Wasserleitungen 0,2 m

b) Mindestabstand zu parallel liegenden anderen Versorgungs-
leitungen bei ParallelfUhrung < 5,0 m
* 1 kV- Signal-, Messkabel 0,3 m
* 10 kV- oder 30 kV-Kabel 0,6 m
* mehrere 30 kV-Kabel oder 60 kV-Kabel 1,0 m
* Gas- und Wasserleitungen 0,4 m

c) Mindestabstand zu parallel liegenden anderen Versorgungs-
leitungen bei ParallelfUhrung > 5,0 m

1 kV- Signal-, Messkabel 0,3 m

10 kV- oder 30 kV-Kabel 0,7 m

mehrere 30 kV-Kabel oder 60 kV-Kabel 1,5 m

Gas- und Wasserleitungen 0,4 m

Stromversorgungsanlagen:

Einzuhaltende Abstande zu Hochspannungsanlagen sind in jedem
Falle rechtzeitig mit dem NB abzustimmen.

Abstande zu Ubrigen erdverlegten Leitungen werden bei der ortlichen
Einweisung festgelegt.

Beim Eindringen von Korperteilen oder Gegenstanden in den
Schutzbereich von Freileitungen besteht wegen der Moglichkeit
eines Uberschlages akute Lebensgefahr.
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Folgende Mindestabstande zu unter Spannung stehenden Teilen

durfen unter keinen Umstanden unterschritten werden (Gefahren-

bereich):

* bis 1.000 Volt (Niederspannung) Schutzabstand a = 1 m nach
allen Seiten

* Uber 1.000 Volt bis 110.000 Volt Schutzabstand a = 3 m nach
allen Seiten

Die einzuhaltenden Schutzabstande a beziehen sich auf die tat-
sachliche Lage der Leiterseile. Daher ist das mogliche seitliche
Ausschwingen der Leiterseile bei Wind (vgl. Bild Seite 14) zusatz-
lich zu beachten.

Ebenso ist zu berucksichtigen, dass sich der Durchhang der Leiter-
seile witterungs- und belastungsabhangig erheblich andern kann.

Bei allen auliergewohnlichen Witterungsverhaltnissen ist eine Ab-
stimmung mit dem NB erforderlich. Der NB erteilt Uber die Hohe der
Spannung einer Freileitung Auskunft, ebenso auch uber den erforder-
lichen Schutzabstand und die zu treffenden MalRnahmen.

Beim Unterfahren einer Leitung darf die gesetzlich zugelassene
Fahrzeughohe von 4,00 m nicht Uberschritten werden. Fahrzeuge mit
aufgerichteten Aufbauten bzw. Ladeflachen, Krane, Fordergeruste
und dergleichen, durfen daher nur im umgelegten oder abgesenkten
Zustand die Leitungen unterqueren.

Erfahrungen haben gezeigt:

* Vom Fuhrerstand einer Baumaschine ist der Abstand zwischen
Ausleger und Leitung schwer zu schatzen

* Unebenheiten des Gelandes fuhren bei Bewegungen des Baggers
zu unkontrollierten Ausschwingungen des Auslegers

* Bei einem Kran schwingt die Last haufig unkontrolliert aus

* Personen, die ein Fordergerust verschieben, Ubersehen leicht die
gefahrliche Annaherung an eine Leitung

* Beim Abladen eines Kippers konzentriert sich der Fahrer eher auf
den Abladevorgang als auf die dartber verlaufende Freileitung
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Besondere Malinahmen:

Besteht daher auch nur die Moglichkeit einer unzulassigen An-

naherung, so mussen nach Absprache mit dem NB besondere

Mal3nahmen ergriffen werden:

* Freischalten der Leitung bzw. Anlage gemal den funf Sicher-
heitsregeln oder

* Durchfuhrung der Arbeiten unter Aufsichtsfuhrung einer verant-
wortlichen Elektrofachkraft oder

* Abschranken des Gefahrenbereiches mit Sperrschranken oder

* Aufstellen eines verantwortlichen Warnpostens, gem. DGUV
Vorschrift 3

Schutzabstande am Beispiel einer Freileitung mit einer Spannung
von 20.000 Volt, ohne Windeinfluss

Abstanda =3 m Tiefster Punkt der Leitung,
Abstanda =3 m

Angaben zu Abstand a auf Seite 12 beachten!

* Bei Annaherung an den Schutzbereich sind besondere MaR-
nahmen erforderlich!

* Das Ausschwingen von Lasten ist zu beachten!

* Bei Unterschreitung des Schutzabstandes: Lebensgefahr!

Weitere Hinweise auf den folgenden Seiten beachten!
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Schutzabstande am Beispiel einer Freileitung mit einer Spannung
von 110.000 Volt, mit und ohne Windeinfluss
(Ansicht in Leitungsrichtung)
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Angaben zu Abstand a auf Seite 12 beachten!

* Bei Annaherung an den Schutzbereich sind besondere MaR-
nahmen erforderlich!

* Das Ausschwingen von Lasten ist zu beachten!

* Bei Unterschreitung des Schutzabstandes: Lebensgefahr!
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Schutzabstande am Beispiel einer Freileitung mit einer Spannung
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Angaben zu Abstand a auf Seite 12 beachten!

Bei Annaherung an den Schutzbereich sind besondere MaR-
nahmen erforderlich!

Das Ausschwingen von Lasten ist zu beachten!

Bei Unterschreitung des Schutzabstandes: Lebensgefahr!
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. MaRnahmen bei Beschidigungen

Jede Beschadigung an Energieversorgungs- und Entsorgungsan-
lagen ist unverzuglich dem NB zu melden.

Beschadigungen sind nicht nur Leckagen, sondern auch Verletzun-
gen der Rohrumhdullung (z. B. der Korrosionsschutzschicht) bzw.
Druckstellen am Kabelmantel.

Ist die Rohrumhullung oder Kabelisolierung beschadigt worden, darf
die Verfullung erst nach Instandsetzung und mit Zustimmung vom NB
erfolgen.

. Beschadigung an Gasversorgungsanlagen

Was tun, wenn trotz aller Vorsicht eine Gasleitung beschadigt wird?
Achtung! Bei ausstromendem Gas besteht Brand- und Explosions-
gefahr!

Eine Beschadigung einer Rohrleitung oder eines Schutzrohres darf
nicht verharmlost werden. Sie kann immer schwerwiegende und
kostspielige Folgeschaden nach sich ziehen.
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Die GroRRe des Gefahrenbereiches wird durch verschiedene Einfluss-

faktoren bestimmt:

* Menge des austretenden Gases (z. B. hoher Druck, grof3er Rohr-
durchmesser)

*  Windrichtung und -starke (Verschiebung des Gefahrdungs-
bereiches)

* topographische Bedingungen (z. B. Hohlraume, Schachte und
Kanale) berlcksichtigen

* Bebauung (ggf. missen Gebaude evakuiert werden)

MalRnahmen: Gasaustritt im Freien

Es besteht Brand-, Explosions- und Erstickungsgefahr!

Deshalb gilt:

* Die Bauarbeiten sind sofort einzustellen!

*  Wenn eine Gasleitung so beschadigt worden ist, dass Gas aus-
tritt, sind unverzuglich Malinahmen zur Verringerung und Ver-
meidung von Gefahren zu treffen!

* Eine mogliche Zundung des Gases verhindern: Insbesondere
sofort alle Baumaschinen und Fahrzeugmotoren abstellen, nicht
rauchen, kein Feuerzeug oder Streichholz anztinden, keine elek-
trischen Anlagen (z. B. Schalter, Klingeln, ...) betatigen, im Ge-
fahrenbereich nicht telefonieren!

* Keine elektrischen Verbindungen herstellen oder Iosen!

* Angrenzende Gebaude auf Gaseintritt (z. B. durch geodffnete
Fenster und/oder Turen) prufen. Ggf. Fenster und/oder Tlren
schliel3en, Markisen von Hand einrollen!

« Kanalisation, Schachte, Telefonzellen und andere Hohlraume auf
eingedrungenes Erdgas Uberprufen!

* Gefahrenbereich raumen, weitraumig absichern und den Zutritt
von unbefugten Personen verhindern!

* Betroffene Personen warnen, Gefahrenbereich verlassen und bis
zum Eintreffen von Fachpersonal von aul3erhalb Gberwachen!

* Unverzuglich die Storungsnummer ,Gas” anrufen!

* Polizei und/oder Feuerwehr benachrichtigen, falls erforderlich!

*  Weitere MalRnahmen mit dem NB abstimmen!

* Das Personal des Bauunternehmens darf die Baustelle nur mit
Zustimmung des NB verlassen!

* Erste Hilfe leisten!
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Malnahmen: Gasaustritt im Gebaude

* Gleiche Verfahrensweise wie bei ,Gasaustritt im Freien®!

* Luftungsmalnahmen durchfihren!

*  Wenn maoglich Absperrhahn schlief3en!

* Mitbewohner durch Klopfen und lautes Rufen warnen (nicht
klingeln oder telefonieren)!

MalRnahmen: Gasbrand

* Gasbrande nicht I6schen (Vermeidung der Explosionsgefahr)!

 Ein Ubergreifen der Flammen auf brennbare Materialien in der
Umgebung ist zu verhindern!

* Muss aus Grunden der Personenrettung ein Erdgasbrand ge-
|0scht werden, sind Pulverldscher der Brandklasse C zu ver-
wenden.

Bei jeder Gasleitung gilt:

Der NB muss auch dann benachrichtigt werden, wenn ,nur® die
Umbhillung einer Gasleitung aus Stahl oder ,nur die Wandung
einer Gasleitung aus Kunststoff angekratzt wurde. Selbst wenn keine
Beschadigung direkt erkennbar ist, kann sich durch Korrosions-
leckagen oder Risse im Rohr als Folge einer aul3eren Beschadigung
Gas in der Schottertragschicht unter der bitumindsen Straldendecke
ansammeln und verteilen, in Hohlraume wie Kabelziehschachte oder
andere unterirdische Bauwerke weiterziehen und damit eine unmittel-
bare Explosionsgefahr darstellen.

Rohbiogas

Im Netzgebiet des NB kdnnen sich Rohbiogasleitungen befinden.
Rohbiogas ist hochentzindlich und kann in Verbindung mit Luft
explosionsfahige Gemische bilden.

Je nach Schwefelwasserstoff-, Ammoniak- und Kohlenstoffdioxid-
konzentration sind beim Einatmen schwere Vergiftungen mit Gefahr
von Bewusstlosigkeit und Tod moglich.

Rohbiogas kann je nach Zusammensetzung leichter als Luft, dichte-
neutral oder schwerer als Luft sein.
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. Beschadigung an Stromversorgungsanlagen

Was tun, wenn es trotz aller Vorsicht zur Beruhrung mit einem Erd-
kabel, mit einer Freileitung oder zum Herabfallen von Leiterseilen
gekommen ist?

Es besteht Lebensgefahr fur alle Personen in der Umgebung der

Schadenstelle. Deshalb qilt:

* Die Bauarbeiten sind sofort einzustellen!

* Selbst in groRerer Entfernung konnen noch lebensgefahrliche
Schrittspannungen auftreten!

*  Dem verungluckten Fahrzeug oder den auf dem Boden liegenden
Leiterseilen darf man sich auf keinen Fall nahern, auch wenn
die Spannung abgeschaltet zu sein scheint!

* Fahrzeugfuhrer durfen den Fahrzeugstand nicht verlassen,
sondern sollten versuchen durch Schwenken des Auslegers oder
durch Wegfahren des Fahrzeuges, den Kontakt zur Freileitung zu
unterbrechen, um so aus dem Gefahrenbereich zu gelangen. Sich
nahernde Personen sind zu warnen! (,Nicht nahern! Nicht das
Fahrzeug berthren!®).

* Gelingt die Entfernung des Fahrzeuges aus dem Gefahrenbereich
nicht und ist der Aufenthalt im Fahrzeug nicht mehr moglich (weil
es z. B. zu brennen beginnt), nicht unuberlegt aussteigen,
sondern mit geschlossenen FuRen moglichst weit abspringen
und sich in Sprungschritten mit geschlossenen Beinen entfernen.
Eine gleichzeitige Beruhrung von Fahrzeug und Erdboden kann
todlich sein!

* Gefahrenstelle im Umkreis von mindestens 20,00 m absperren.
Auch unter Spannung gesetzte Gegenstande grolerer Ab-
messungen (z. B. Drahtzaune oder Rohrleitungen) sind in die
Absperrung mit einzubeziehen!

* Unverzuglich Stérungsnummer ,Strom® anrufen!.

*  Weitere MalRnahmen mit dem NB abstimmen!

Bei Beschadigung der Kabelmantel von Oldruckkabel besteht die Ge-
fahr des Austritts von Kabeldl und damit verbunden einer Kontami-
nierung des Erdreichs und des Grundwassers. In diesen Fallen sind
umgehend, nach Freischaltung der Kabel, Mallnahmen zum Schutz
der Umwelt einzuleiten.
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. Beschidigung an Kommunikationsanlagen

Was tun, wenn trotz aller Vorsicht ein Lichtwellenleiter- oder Fern-

meldekabel beschadigt wird?

Lichtwellenleiter- und Fernmeldekabel erflullen wichtige Aufgaben

im Verteilungsbereich. Sie dienen nicht nur der Kommunikation und

Datenlibertragung, sondern auch der Ubertragung von Messwerten

und Schaltimpulsen. Bei einer Beschadigung eines Lichtwellenleiter-

kabels oder eines Fernmeldekabels gilt deshalb:

* Nicht in das offene Kabelende sehen, da Gefahrdung der Augen
durch Laserstrahlung im unsichtbaren Infrarotbereich besteht!

* Arbeiten im Bereich der Schadenstelle einstellen!

* Unverzuglich Storungsnummer ,Strom"“ anrufen!

*  Weitere Mal3nahmen mit dem NB abstimmen!

. Beschadigung an Wasserversorgungsanlagen

Was tun, wenn trotz aller Vorsicht eine Wasserleitung beschadigt

wird?

* Die Bauarbeiten sind sofort einzustellen!

*  Wenn eine Wasserleitung so beschadigt worden ist, dass Wasser
austritt, sind unverzuglich Manahmen zur Verringerung und Ver-
meidung von Gefahren zu treffen!

* Bei ausstromendem Wasser besteht die Gefahr der Ausspulung
und Unterspiilung sowie der Uberflutung. Deshalb tiefliegende
Raume und Baugruben erforderlichenfalls von Personen raumen!

* Gefahrenbereich raumen, weitraumig absichern und den Zutritt
von unbefugten Personen verhindern!

* Unverzuglich Storungsnummer ,Wasser” anrufen!

* Polizei und/oder Feuerwehr benachrichtigen, falls erforderlich!

*  Weitere MaRnahmen mit dem NB abstimmen!

* Das Personal des Bauunternehmens darf die Baustelle nur mit
Zustimmung des NB verlassen!
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. Nichteinhalten der Sicherheitsbestimmungen

Der Verursacher von Schaden und Unfallen hat fur die entstehenden
Kosten aufzukommen.

Werden die Energieversorgungsanlagen des NB wiederholt in grob
fahrlassiger Weise beschadigt, kann zusatzlich Strafanzeige gestellt
werden.

Ferner ist die Berufsgenossenschaft berechtigt, BulRgelder zu ver-
hangen, wenn Mitglieder oder Versicherte vorsatzlich oder grob
fahrlassig gegen Unfallverhttungsvorschriften verstol3en.
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. Netzgebiet Erdgas
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. Anschriften und Rufnummern

Zentrale Storungsnummern
Gas
T 0800-4 28 22 66

Strom, Warme, Wasser
T 0800-0 28 22 66

Fremd- und Bauleitplanung
Avacon Netz GmbH
Betrieb Spezialnetze
Watenstedter Weg 75
38229 Salzgitter
Fremdplanung@avacon.de

Planauskunftsportal
Leitungsauskunft fur BaumalRnahmen
www.planauskunftsportal.de

Avacon Zentrale
Avacon Netz GmbH
Schillerstrale 3
38350 Helmstedt

T 05351-123-0
www.avacon.de



Jahr fur Jahr entstehen bei Erdarbeiten im Bereich von un-
terirdisch verlegten Verteilungsanlagen zahlreiche Schaden.
Neben den erheblichen Sachschaden ist im Schadensfall eine
Gefahrdung von Personen nicht auszuschlieRen. Um dies zu
vermeiden sind folgende Hinweise zu beachten:

Die fiir die Durchfiihrung der Arbeiten bestehenden ein-
schléagigen Vorschriften und Regeln werden durch diese
Hinweise, die keinen Anspruch auf Vollstandigkeit erhal-
ten, nicht beriihrt.

Uberall in der Erde kdnnen Verteilungsanlagen liegen.
Personen, die Verteilungsanlagen beschidigen, gefahr-
den sich selbst und andere.

Eine Beschidigung kann zur Unterbrechung der Versor-
gung fiihren. Deshalb: Vorsicht bei Erdarbeiten jeder Art!
Die Anwesenheit eines Beauftragten der E.DIS an der
Aufgrabungsstelle entbindet das ausfiihrende Unterneh-
men nicht von seinen Sorgfaltspflichten und von der
Haftpflicht bei evtl. auftretenden Schéaden.

In der N&he von Gebieten mit Kampfmitteln sind die hier-
fir geltenden Bestimmungen einzuhalten.
Verteilungsanlagen werden nicht nur in 6ffentlichen We-
gen, StraBen und Plétzen, sondern auch in privaten
Grundstiicken verlegt (z.B. Garten, Felder, Wiesen, Wil-
der). Hierzu gehoren z.B. Rohrleitungen, sonstige Be-
triebseinrichtungen, Hoch-, Mittel- und Niederspan-
nungskabel, Armaturen, sonstige Einbauteile, Anlagen fiir
den kathodischen Korrosionsschutz, Steuer- und Mess-
kabel, Erdungsanlagen, Warnbander u. a.

Jeder Bauunternehmer hat bei Durchfiihrung ihm Gber-
tragener Hoch- und Tiefbauarbeiten auf 6ffentlichem und
privatem Grund mit dem Vorhandensein unterirdisch ver-
legter Ver- und Entsorgungsleitungen zu rechnen und
seine Mitarbeiter und gegebenenfalls Subunternehmer zu
unterweisen und zu iberwachen. Die Erkundigungs- und
Sicherungspflicht ergibt sich aus der DIN 18300 (VOB
Teil C) Pkt. 3.1.3 und 3.1.5, dem DVGW-Arbeitsblatt GW
315 und den einschldgigen Unfallverhlitungsvorschriften.
Der Einsatz von Subunternehmern fiir die Tiefbauarbeiten
setzt Ubernahme und Einhaltung der Verkehrssiche-
rungspflicht voraus. Der Hauptunternehmer hat alle in ei-
ner eventuellen Einweisung gegebenen Informationen,
libergebene Bestandspléne bzw. Kopien und die

.Bestandsplan-Auskunft” an die bauausfiihrenden Firmen
zu Ubergeben. Auch wenn das Tiefbauunternehmen fiir
eigenes Verschulden gem. §§ 823, 31 BGB selbst haftet,
bleibt der Hauptunternehmer flr eventuell entstandene
Leitungsschaden und deren Regulierung priméar gegen-
tber E.DIS haftbar.

Bei Beginn der Bauarbeiten miissen Leitungsauskiinfte
neuesten Standes vorliegen. Bei Abweichungen von der
Bauplanung oder Erweiterung des Bauauftrages muss
eine neue Leitungsauskunft eingeholt werden. Der Unter-
nehmer hat sich vor Arbeitsaufnahme davon zu tiberzeu-
gen, dass alle Planangaben eindeutig erkennbar sind und
dass die Planauskunft tatséchlich mit der Anfrage Gber-
einstimmt.

Unsere Leitungstrassen und Erdungsanlagen sind bei den
Bauarbeiten zu beriicksichtigen und vor Beschadigung zu
schiitzen. Bei Arbeiten in der Ndhe von Kabeln sind insbe-
sondere die Unfallverh{itungsvorschriften DGUV Vor-
schrift 3 (Elektrische Anlagen und Betriebsmittel), DGUV
Vorschrift 70 (ehemals BGV D 29), DGUV Vorschrift 38
(ehemals BGV C 22) und DGUV Regel 100-500 (ehemals
BGR 500 Kap.2.12 -Erdbaumaschinen) zu beachten. Die
jeweils giiltigen gesetzlichen Vorschriften (z.B. Landes-
bauordnung, Baugesetzbuch) sind zu beachten. In Lei-
tungsnéhe sind Erdarbeiten unbedingt mit Hand und mit
auBerster Vorsicht auszufiihren. Die in den Planen enthal-
tenen Eintragungen hinsichtlich der Leitungslage sind un-
verbindlich. Die genaue Lage der Leitungen ist gegebe-
nenfalls durch Kabelortung oder Quergrabungen in Hand-
schachtung festzustellen. Das Abgreifen (Ausmessen)
von Mafen aus der Leitungsdokumentation ist nicht zu-
lassig. Leitungsverdrangungen von Parallelkabel (u. a. in
Mehrspartenplénen) kénnen zusétzliche Verfalschungen
der Leitungslagen in der Dokumentation darstellen.
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Bagger oder sonstige maschinelle Aufgrabungsgeréte so-
wie spitze Gerate (Dorne, Schnurpféhle) diirfen im Ge-
fahrdungsbereich der Verteilungsanlagen nur dann einge-
setzt werden, wenn deren genaue Lage bekannt und eine
Beschéadigung ausgeschlossen ist. Dies gilt insbesondere
auch fir den Einsatz von grabenlosen Verlegeverfahren
(z.B. Bodenraketen).

Werden Verteilungsanlagen oder Warnbander an Stellen,
die in keinen Plan eingezeichnet sind, angetroffen, so ist
der Betreiber der Verteilungsanlage unverziiglich zu er-
mitteln und zu versténdigen. Die Arbeiten sind in diesem
Bereich zu unterbrechen, bis mit dem Zusténdigen Ein-
vernehmen Uiber das weitere Vorgehen erzielt wurde.

Achtung: Wer Freileitungen — gleichgiiltig mit welchen
Gegenstédnden — bertihrt, befindet sich in akuter Lebens-
gefahr. Eine Anndherung an die Leitung innerhalb des
Schutzbereiches kommt wegen eines Uberschlages einer
Beriihrung gleich.

Vor Beginn der Arbeiten sind alle beteiligten Personen
Uber die Gefahren bei Arbeiten in der Ndhe bzw. unter
Freileitungen zu unterweisen.

Bei Verwendung von Baugeraten, wie Bagger, Krane, Kip-
per-Lastwagen, Leitern, Bauaufziligen, Baugeriisten usw.
sowie Transport und Lagerung von Baumaterialien sind
folgende Schutzabsténde lt. DGUV Vorschrift 3 von span-
nungsfiihrenden Leitungen einzuhalten:

Bis 1000 Volt (Niederspannung)

1 m nach allen Seiten

Gber 1 kV bis 110 kV

3 m nach allen Seiten

unbekannt

5 m nach allen Seiten

Im Zweifelsfalle erteilt der zusténdige Standort der E.DIS
Uiber die Hohe der Spannung einer Freileitung sowie tiber
den erforderlichen Schutzabstand Auskunft. Neben der
ergonomischen Komponente ist auch ein technisches
Versagen von Geraten und Betriebsmitteln fiir die Einhal-
tung der Absténde zu berticksichtigen.

Die einzuhaltenden Schutzabsténde beziehen sich auf die
tatsdchliche Lage der Leiterseile. Daher ist das mdogliche
seitliche Ausschwingen der Leiterseile bei Wind zusétz-
lich zu beachten. Ebenso ist zu berticksichtigen, dass sich
der Durchhang der Leiterseile witterungs- und belas-
tungsabhangig erheblich dndern kann. Innerhalb des
Spannfeldes ist sicherzustellen, dass durch Aufschiittun-
gen etc. der Mindestabstand von 6 m zwischen Leiter und
Erdoberflache eingehalten wird. Bei der Ermittlung des
Abstandes sind der gréRte Durchhang und die Windlast
unter Anwendung der DIN EN 50341bzw. die DIN EN
50423 zu berticksichtigen. Bei Unsicherheiten beztiglich
Durchhangs- und Abstandsermittlung ist im zusténdigen
Standort der E.DIS Auskunft einzuholen.

Bei einer unumganglichen Annéherung an die Schutzab-
stdnde sind wahlweise folgende MaRnahmen zu treffen,
damit die genannten Abstidnde mit Sicherheit nicht unter-
schritten werden:

e Aufstellen von Warnposten, welche die Bewegung
der Gerate tGiberwachen und die Verantwortung fiir
die Sicherheit tibernehmen.

e Aufstellen von Sperrschranken, welche den Schutzab-
stand absichern.

e Umgeben der Freileitung mit einem Schutzgerist (nur
bei abgeschalteter Leitung und unter Aufsicht eines
Mitarbeiters der E.DIS).

e Wenn obige MalRnahmen nicht durchgefiihrt werden
kdnnen, muss in Verbindung mit einem Mitarbeiter
des zustédndigen Standortes der E.DIS eine andere L6-
sung gefunden werden, wie z. B. bei kreuzenden Fahr-
wegen das Aufstellen einer Héhenbegrenzung vor
und hinter der Freileitung.

Sollten Schutzabsténde oder obige MalRnahmen nicht

eingehalten werden kdnnen, so muss die betreffende An-

lage bzw. Leitung freigeschaltet werden. Hierfir sind
rechtzeitige Informationen und Abstimmungen mit dem
zustandigen Standort der E.DIS durchzufiihren.

Bitte setzen Sie sich zur Abstimmung der weiteren Ver-

fahrensweise mit dem zusténdigen Standort der E.DIS in

Verbindung:

e wenn Masterder (z. B. verzinktes Bandeisen) bescha-
digt werden.

e zu eventuellen Maglichkeiten der Freischaltung, Um-
setzung bzw. Isolierung von Freileitungen.

e wenn trotz aller Sorgfalt eine Freileitungsanlage be-
schadigt wird, um weitere Schiaden und Gefahren ab-
zuwenden. Die Gefahrenstelle ist zu sichern und die
Arbeiten sind bis zum Eintreffen des Mitarbeiters der
E.DIS einzustellen.

Wir machen ausdriicklich darauf aufmerksam, dass eine

beschéadigte Freileitung vor ,Freigabe” durch unseren

Mitarbeiter auf keinen Fall beriihrt werden darf, da hier

Lebensgefahr besteht.
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Die Verlegetiefe von Verteilungsanlagen betragt zwar in
der Regel 60 — 150 cm; abweichende Tiefen sind jedoch
aus den verschiedensten Griinden moglich (selbst 10 -
20 cm), aber auch grdRere Tiefen sind aus verschiedens-
ten Griinden, wie z.B. Niveaudnderungen, méglich.

Kabel sind bei Legung mit sogenannten Kabelsteinen,
Ton- bzw. Kunststoffhauben oder Schutzrohren abge-
deckt und/oder durch Trassen- oder Kunststoffbander
gekennzeichnet oder liegen frei im Erdreich. Bei Arbeiten
im Erdreich darf nicht auf das Vorhandensein derartiger
Schutz-/Warnmalnahmen vertraut werden, da diese z. B.
durch BaumalRnahmen nachtraglich entfernt sein konnen.
Diese kdnnen die Kabel auch nicht gegen mechanische
Beschéadigungen schiitzen, sondern lediglich auf das Vor-
handensein von Energieanlagen aufmerksam machen
(Warnschutz!). Fiir den Fall abweichender Legetiefen
oder Leitungsverldaufen kann ein Mitverschulden der
E.DIS bei Leitungsbeschadigungen nicht begriindet wer-
den.

Kabel kénnen sowohl mit rotem bzw. schwarzem Kunst-
stoffmantel als auch mit Jute/Metall-Auflenmantel ange-
troffen werden. In den Plédnen werden grundsatzlich alle
Verteilungsanlagen als System dargestellt, das hei3t, ein
Kabelsystem kann im Erdreich als 3 x Einleiterkabel bzw.
1 x Mehrleiterkabel vorkommen. Werden in der Ndhe von
Verteilungsanlagen Erdungsleitungen (meist verzinkte
Bandeisen oder Kupferseile) freigelegt, diirfen diese nicht
unterbrochen werden, da sie Schutzfunktionen erfillen.
Wir weisen darauf hin, dass auch Kabel anderer Versor-
gungstrager bzw. stillgelegte Kabel angetroffen werden
kdnnen.

Baumaschinen sind bis zu einer Anndherung an die Trasse
einzusetzen, die mit Sicherheit eine Gefdhrdung der Ver-
teilungsanlagen ausschliet. Erforderlichenfalls sind be-
sondere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Diese sind,
ebenso wie Rohrvortriebs-, Bohr- und Sprengarbeiten,
das Einschlagen (Rammen) von Pfahlen, Bohlen und
Spundwanden, das Einspiilen von Filtern fiir Grundwas-
serabsenkungen, der Einsatz von Durchérterungsgeréten
u. . mit der E.DIS abzustimmen. Im Bereich von Kabelan-
lagen diirfen Pféhle, Dorne oder andere spitze Gegen-
stdnde nicht in den Erdboden getrieben werden. Werden
Warnbander, Schutzrohre, Kabelabdecksteine, Erdungs-
anlagen oder Kabel angetroffen, so ist die Arbeit mit be-
sonderer Vorsicht (ggf. Handschachtung) fortzusetzen.
Freigelegte Kabel miissen beim Verfiillen wieder ord-
nungsgemaf abgedeckt, verdichtet und mit Kabelwarn-
band (20 cm Uber Kabelscheitel) versehen werden. Erst
ab einer Uberdeckung von 40 cm (30 cm nach ATV DIN
18300) ist eine lagenweise, maschinelle Verdichtung zu-
lassig.

Lagednderungen und/oder das Verfiillen von freigelegten
Verteilungsanlagen diirfen vom ausfiihrenden Unterneh-
men nicht selbststéndig, sondern nur in Abstimmung mit
E.DIS vorgenommen werden.

Schachtdeckel miissen stets zugénglich bleiben. Hinweis-
schilder oder andere Markierungen diirfen ohne Zustim-
mung nicht verdeckt oder entfernt werden.

Wenn unzulédssige Ndherungen von Kabeln zu Gasvertei-
lungsleitungen festgestellt werden, ist E.DIS zu informie-
ren. (Sicherheitsbereich: 10 cm (MS-Kabel 20 cm) bei
Kreuzungen, 20 cm (MS-Kabel 40 cm) bei Parallelverle-
gung. Fir lichte Mindestabstédnde von Kabeln zu Gasver-
teilungsanlagen gelten die Werte im Merkblatt ,Verhal-
tensregeln bei Gasanlagen®.

Bitte setzen Sie sich zur Abstimmung der weiteren Ver-

fahrensweise mit dem zusténdigen Kundencenter/Stand-

ort der E.DIS in Verbindung:

e bevor mit den Arbeiten begonnen wird. Unsere Ver-
teilungsnetze sind stéandigen Verdnderungen unter-
worfen. Aus diesem Grund haben die anliegenden
Plane eine begrenzte Giiltigkeitsdauer. Der zustandige
Standort nimmt gegebenenfalls eine 6rtliche Einwei-
sung vor. Es werden Auftrége zur Kabelortung und
Kabelfeststellung ggf. Schalthandlungen abgestimmt.

e wenn es, bedingt durch lhre BaumafRinahmen bzw.
Planungen, zur Uberbauung unserer Kabel, zur Verén-
derung der Legetiefe bzw. zur Behinderung Ihrer Bau-
malinahme durch unsere Verteilungsanlagen kommt.
Beantragen Sie bitte die Umlegung unserer Vertei-
lungsanlagen bzw. die Legung dieser im Schutzrohr
durch E.DIS. E.DIS wird dann bei Erfordernis dem An-
tragsteller auf Grundlage des Antrages ein Angebot
flr die Umlegung unterbreiten und dafir sorgen, dass
die notwendigen MaRRnahmen gefahrlos und entspre-
chend geltenden Richtlinien durchgefiihrt werden.
Ggf. sind fiir Planungszwecke Quergrabungen in
Handschachtung durchzufiihren.

e wenn durch den Bauausfiihrenden Kabel in einer Bau-
grube freigelegt werden. E.DIS wird eventuell durch
Beistellen eines erfahrenen Mitarbeiters dafiir Sorge
tragen, dass diese Arbeiten gefahrlos und sachlich
richtig durchgefiihrt werden.

e wenn eingetragene Leitungslagen nicht aufgefunden
werden. Es kann nicht automatisch von dem Nicht-
vorhandensein dieser Leitungen ausgegangen wer-
den.

e wenn in der Nihe von Verteilungsanlagen Schutz-
rohre und Erdungsanlagen angetroffen werden, die
nicht in den Bestandsplan-Ausschnitten enthalten
sind.

Wenn trotz aller Sorgfalt Kabel oder Schutzrohre bescha-

digt (auch (leichte) Beschadigungen, die nicht zur unmit-

telbaren Zerstorung des Kabels fiihren, wie z.B. leichte

Pickhiebe) werden, dann gilt zur Abwendung weiterer

Schéden und Gefahr:

e Die Bauarbeiten sind sofort einzustellen, der Geféhr-
dungsbereich ist sicher zu verlassen. Die Schaden-
stelle ist auBerhalb des Schutzbereiches gegen Betre-
ten zu sichern.

e Esbesteht Lebensgefahr fiir alle Personen in der Um-
gebung der Schadenstelle. Es kénnen noch lebensge-
féhrliche Schrittspannungen auftreten.

e Einem beteiligten Fahrzeug oder Gerét darf man sich
auf keinen Fall ndhern, auch wenn die Spannung ab-
geschaltet zu sein scheint.
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e Fahrzeugfiihrer diirfen den Fahrzeugstand nicht ver-
lassen, sondern sollten versuchen durch Schwenken
des Auslegers das Kabel oder durch Wegfahren des
Fahrzeuges, den Kontakt zum Kabel zu unterbrechen,
um so aus dem Gefahrenbereich zu gelangen. Sich na-
hernde Personen sind zu warnen.

e Unverziglich Stérungsnummer ,Strom" anrufen.

e Wir machen ausdriicklich darauf aufmerksam, dass
ein beschéadigtes Kabel vor ,Freigabe” durch unseren
Mitarbeiter auf keinen Fall berlihrt werden darf, da
hier Lebensgefahr besteht.

Beschéadigungen (auch ohne Gasaustritt z. B. Deformie-
rung oder Beschadigung der Umhiillung) von Verteilungs-
anlagen sind sofort und unmittelbar an die o. g. Entsto-
rungsnummer zu melden.

Ist die Rohrumhiillung beschadigt worden, so darf die
Verfiillung erst nach Instandsetzung und mit Zustim-
mung der E.DIS erfolgen.

Im Netz eingebaute Armaturen diirfen nur vom Fachper-
sonal der E.DIS oder auf dessen ausdriickliche Anweisung
bedient werden!

Die Anwesenheit eines Beauftragten der E.DIS an der
Aufgrabungsstelle entbindet das ausfiihrende Unterneh-
men nicht von seinen Sorgfaltspflichten und von der
Haftpflicht bei evtl. auftretenden Schaden.

In Leitungsnéhe sind Erdarbeiten generell nur von Hand
oder Saugbagger und mit duBerster Vorsicht auszufiih-
ren.

Lagednderungen und/oder ggf. das Verfiillen von freige-
legten Verteilungsanlagen dirfen vom ausfiihrenden Un-
ternehmen nicht selbststandig, sondern nur in Abstim-
mung mit der E.DIS vorgenommen werden und nur nach
dessen Anweisung erfolgen.

Werden Warnbénder, Schutzrohre, Kabel oder Gasleitun-
gen angetroffen, so ist die Arbeit mit besonderer Vorsicht
(Handschachtung) fortzusetzen. Freigelegte Gasleitungen
miissen beim Verfiillen wieder ordnungsgemaf abge-
deckt, verdichtet und mit Gaswarnband (30 cm Uber der
Gasleitung) versehen werden. Erst ab einer Uberdeckung
von 40 ist eine lagenweise, maschinelle Verdichtung zu-
lassig.

StralBenkappen missen stets zugéanglich bleiben. Hin-
weisschilder oder andere Markierungen diirfen ohne Zu-
stimmung nicht verdeckt oder entfernt werden.

Bei Anwendung grabenloser Verfahren im Bereich von
Gasleitungen gelten die unten aufgefiihrten Mindestab-
stdnde. Die grabenlosen Verfahren sind im Vorfeld E.DIS
anzuzeigen und mit ihm abzustimmen. Erforderlichenfalls
wird E.DIS die Absténde erweitern und die Herstellung
von zusétzlichen Suchschachtungen im geféhrdeten Be-
reich bzw. die Freilegung der Kreuzung der Gasleitung als
Auflage erteilen. Im Bereich von Gasleitungen sind gra-
benlose Verle-gungsverfahren nur zuléssig, die eine ge-
naue Position des Vortriebs unter Beachtung der Sicher-
heitsabstédnde gewahrleisten. Zur Sicherstellung der Lage

der eingezogenen Leitung sind durch den Bauherrn ggf.
auch MaRnahmen erhéhten Aufwandes durchzufiihren.
Kreuzungen von Gasleitungen sind grundsétzlich recht-
winklig und als Unterkreuzung auszufiihren. Bei Vorhan-
densein eines Schutzstreifens sind Knickpunkte aufler-
halb davon anzuordnen.

Werden Gasleitungen gekreuzt, die im Bohrverfahren er-
richtet worden sind, sind grundsétzlich Suchschachtun-
gen zur Freilegung des Bohranfangs und des Bohrendes
durchzufihren.

Bei Kreuzung von Gasleitungen mit einer BaustraRe fir
Schwerlastverkehr (240 t), fiir das Kreuzen der Gaslei-
tung durch Land- und Fortwirtschaftsfahrzeuge (240 t)
sowie Aufstellung von Krénen auf Gasleitungen sind bei
E.DIS die Sicherheitsmal3nahmen im Einzelfall abzufra-
gen.

Vor Ramm- und Bohrarbeiten ist die genaue Lage der
Gasleitung durch Ortung und/oder Suchschachtung fest-
zustellen. Der Abstand richtet sich nach der Intensitét der
libertragenen Schwingungen und wird von E.DIS indivi-
duell festgelegt. Kann die genaue Lage der Gasleitung
nicht festgestellt werden (z. B. bei gesteuerten Bohrun-
gen > 2,0 m Tiefe), so ist von der Achse der Gasleitung
(Lageplan) zur Aufenwand der Spundung allseitig ein
Mindestabstand von 3,00 m einzuhalten.

Eine Uberbauung von Gasleitungen oder die Uberpflan-
zung mit Baumen oder tiefwurzelnden Gehdlzen ist nicht
zuldssig. Um den kathodischen Korrosionsschutz von Lei-
tungen nicht zu gefahrden, diirfen keine elektrisch leiten-
den Verbindungen zu metallischen Gasrohrleitungen her-
gestellt werden. AuRerdem sind in der Ortlichkeit vorge-
fundene Messséulen durch ein Erdkabel mit der Stahl-lei-
tung, dem Mantelrohr sowie dem Steuerkabel verbunden.
Bei Kreuzungen bzw. Parallelverlegungen sind Beeinflus-
sungen auszuschlieBen.

Bei der Verfiillung des Rohrgrabens sind freigelegte Gas-
verteilungsanlagen mind. 0,10 m allseitig mit steinfreiem
neutralem Boden (Rundkorn O = 2 mm) zu umbhiillen. Die
Weiterverdichtung hat lagenweise zu erfolgen. Zur wei-
teren Verfillung dirfen keine gréRBeren Steine (Kérnung >
100 mm), kein schwerentfernbares Material und kein
Bauschutt verwendet werden.
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Folgende lichte Mindestabsténde von Ver- und Entsorgungsleitungen zu Gasverteilungsanlagen (einschlie3lich Zubehor
z.B. KKS- und Fernmeldekabel) der E.DIS sind einzuhalten.

Gasleitung < 5 bar

2u Kabel bis 1KV 0,20 m 1,00 m 0,10 m 1,00 m
Gasleitung < 5 bar

o fkv ok 0,40 m 1,00 m 020m 1,00 m
Gasleitung > 5 bar 0,40 m 1,00 m 0,20 m 1,00 m
Gasleitung aus Stahl

> 16 bar auBerhalb

offentlicher Verkehrsflichen*

e Leitung bis DN 150 1,00 m 1,00 m 0,50 m 1,00 m
e Leitung liber DN 150 bis DN 400 1,50 m 1,50m 0,50 m 1,00 m
e Leitung Giber DN 400 bis DN 600 2,00 m 2,00 m 0,50 m 1,00 m
e Leitung Giber DN 600 bis DN 900 3,00m 3,00m 0,50 m 1,00 m
e Leitung Giber DN 900 3,50 m 3,50 m 0,50 m 1,00 m
* Bei parallel verlegten Gasleitungen unterschiedlicher Durchmesser gilt fiir die Abstandsvorgabe stets der groBere Durchmesser

Fiir HS-Kabel gelten gesonderte Mindestabstédnde zu Gasleitungen aller Materialien und Druckstufen:

<110kV 2,00 m 2,00 m 0,50 m 1,00 m
>/ =110kV 500 m 500 m 1,00 m* 2,00 m
>/ =380 kV 10,00 m 10,00 m 1,00 m* 2,00 m

* mit thermisch isolierenden Zwischenlagen

Des Weiteren gilt, dass sich die Schutzstreifen der HS-Kabel und die Schutzstreifen der Gasleitung nur beriihren dirfen

(keine Uberlappung).

Fiir HS-Freileitungsanlagen (Leitungen, Maste, Erder etc.) gelten bei E.DIS folgende Mindestabsténde zu Gasleitungen, oberir-
dischen Gasanlagen (Stationen) sowie Absperr- und Ausblasearmaturen.
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Tabelle 1
A Rohrachse - Leiterseil? 10 10
B Armatur — Leiterseil? 10 10
C  Rohrachse — Mast? 20 20
D  Ausblasestutzen — Leiterseil® 35 35
E Station - Leiterseil® 35 55

1 vertikale Projektion
2 Kreuzung / Querung der Freileitung stets senkrecht zur Freileitungstrasse

Kathodische Korrosionsschutzanlagen miissen sich auRerhalb der Beeinflussung von Hochspannungsfreileitungen (einschlieR-
lich Fahr- und Speiseleitung) befinden. Fremdstromanaoden miissen bei Freileitungsmasten mit Erdseil mindestens 30 m vom
Mastfull und dessen Erdern entfernt sein.

Zwischen Gebauden und oberirdischen Gasanlagen (Stationen) sowie Entspannungseinrichtungen der Gasversorgung sind
folgende Mindestabsténde zu beachten:

Tabelle 2
oberirdischen Gasanlagen (Station) 10,00 m
Entspannungseinrichtungen Leitung (Ausbléser) 20,00 m

Eine Bebauung néher als 20 m zu Gashochdruckleitungen gréRer 4 (5) bar bedarf der ausdriicklichen Genehmigung durch
E.DIS, der individuelle SchutzmaBnahmen festlegt.

Zur Sicherung des Bestandes und Betriebes liegen Gasleitungen in einem Schutzstreifen. Die AuRengrenzen des Schutzstrei-
fens werden durch die Lage der Gasleitung bestimmt, deren Achse grundsétzlich unter der Mittellinie des Schutzstreifens
liegt. Lageabweichungen kdnnen auftreten.
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Tabelle 3

Nieder-, Mittel- und Hochdruck-Gasleitung <4(5) 2
Hochdruck-Gasleitung >4(5)bis<16 4
Hochdruck-Gasleitung

e <DN150 4

. >16

e >DN 150 bis DN 300 6
e > DN 300 bis DN 500 8
Hochdruck-Gasleitung (Baujahr vor 1990) > 4(5) 8

Die Verlegung von unter- und oberirdischen Bauwerken und sonstigen Anlagen im Schutzstreifen einer Gasleitung > 16 bar
wird von E.DIS nur im Ausnahmefall gestattet.

Voraussetzung dafiir ist der Abschluss einer Interessensabgrenzungsvereinbarung.

Die Verlegung ist terrestrisch zu vermessen und an E.DIS im dxf-Format zu Gbergeben.

Die Kreuzung von Schutzstreifen einer Gasleitung > 16 bar durch Kabel oder Leitungen unterliegt folgenden Mindestanforde-

rungen:

e Verlegung der Kabel oder Leitungen in einem Leerrohr, dessen Enden sich auRerhalb des Schutzstreifens der Gasleitung

befinden
e Kreuzung rechtwinklig zur Gasleitung

e dauerhafte und gut sichtbare Markierung der Kreuzung an beiden Enden des Leerrohres
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MaRnahmen bei Gasaustritt im Freien:

Wenn eine Gasleitung so beschadigt worden ist, dass Gas

austritt oder Undichtigkeiten zu beflirchten sind, sind sofort

folgende Vorkehrungen zur Verringerung von Gefahren zu
treffen:

e Beiausstromendem Gas besteht Brand- und Explosions-
gefahr; Ziindquellen (z. B. Funkenbildung) vermeiden,
nicht rauchen, kein Feuer anziinden!

e Arbeiten im Bereich der Schadensstelle sofort einstellen,
dazu gehort auch sofort alle Baumaschinen und Fahr-
zeugmotoren abzustellen!

e Keine Mobiltelefone im Gefahrenbereich verwenden!

e Keine elektrischen Verbindungen herstellen oder lGsen!

e Markisen von Hand einrollen, Bewohner warnen und zum
Verlassen des Gefahrenbereiches auffordern.

e Wenn mdglich Kanalisation, Schachte, Telefonzellen und
andere Hohlrdume auf eingedrungenes Erdgas Giberpri-
fen.

e Gefahrenbereich rdumen, weitrdumig absichern und Zu-
tritt unbefugter Personen verhindern!

e E.DIS unverziiglich benachrichtigen! (jeweilige Entst6-
rungsnummer Gas)

e Erforderlichenfalls Polizei und/oder Feuerwehr benach-
richtigen.

e Erste Hilfe leisten!

e Keine elektrischen Geréte, Schalter, Klingeln etc. betéti-
gen!

e Fenster und Tiiren angrenzender Geb&aude schlieRen, da-
mit kein im Freien ausstromendes Gas eindringen kann!

e Weitere MaRnahmen mit E.DIS und den zusténdigen
Dienststellen abstimmen!

e Das Baustellenpersonal darf die Schadenstelle nur mit
Zustimmung der E.DIS verlassen!

MaBnahmen: Gasaustritt im Geb&aude

e Gleiche Verfahrensweise wie Gasaustritt im Freien.

e LiftungsmaRnahmen durchfiihren!

e Absperrarmatur nur auf ausdriickliche Anweisung der
E.DIS schlieRen!

e Mitbewohner durch Klopfen und lautes Rufen warnen
(nicht klingeln oder telefonieren)!

MaRnahmen bei Gasbrand:

e Gleiche Vorgehensweise wie Gasaustritt

e Gasbrande nicht l6schen (Vermeidung der Explosionsge-
fahr). Muss aus Griinden der Personenrettung doch ein
Erdgasbrand geldscht werden, sind Pulverldscher der
Brandklasse C zu verwenden.

 Ein Ubergreifen der Flammen auf brennbare Materialien
in der Umgebung verhindern.

Vorsicht bei Schdden an Biogasleitungen

e Gase aus der biologischen Erzeugung kénnen neben Me-
than auch Kohlenstoffdioxid und Schwefelwasserstoff
enthalten. Kohlenstoffdioxid kann den Sauerstoff in der
Atemluft verdréngen, das Einatmen von Schwefelwas-
serstoff gefdhrdet die Gesundheit.

Strafrechtliche Konsequenzen und Schadenersatzanspriiche

e VerstoRe eines Unternehmens gegen die obliegende Er-
kundungs- und Sorgfaltspflicht fihren im Schadensfall zu
einer Schadensersatzverpflichtung nach § 823 BGB und
kdnnen dariber hinaus auch mit strafrechtlichen Konse-
quenzen verbunden sein.

e Der Einsatz von Subunternehmern fiir die Tiefbauarbeiten
setzt Ubernahme und Einhaltung der Verkehrssiche-
rungspflicht voraus. Der Hauptunternehmer hat alle in ei-
ner eventuellen Einweisung gegebenen Informationen,
libergebene Bestandsplidne bzw. Kopien und die ,Be-
standsplan-Auskunft” an die bauausfiihrenden Firmen zu
libergeben. Auch wenn das Tiefbauunternehmen fiir ei-
genes Verschulden gem. §§ 823, 31 BGB selbst haftet,
bleibt der Hauptunternehmer fir eventuell entstandene
Leitungsschdden und deren Regulierung primér gegen-
tber E.DIS haftbar.

Von der Begriinung und Bepflanzung innerstadtischer Wege,
Straflen und Platze werden die unterirdischen Verteilungsan-
lagen und Freileitungen erfahrungsgemaR erheblich betrof-
fen.

Verschiedene Interessen erfordern die gegenseitige Riick-
sichtnahme und ein rechtzeitiges Zusammenwirken aller Be-
teiligten bei der Planung und Durchfiihrung von Bau- und
Unterhaltungsmalnahmen. In diesem Zusammenhang ver-
weisen wir Sie auf die Hinweise ,Baumstandorte und unterir-
dische Ver- und Entsorgungsanlangen”. Diese wurden vom
Arbeitskreis ,Baumpflanzungen im Bereich von Verteilungs-
anlagen” im Arbeitsausschuss ,Kommunaler StraBenbau” der
Forschungsgesellschaft fiir StralBen- und Verkehrswesen
(FGSV) in Zusammenarbeit mit der DVGW der ATV-ad-hoc-
Arbeitsgruppe ,Baumstandorte” im Fachausschuss 1.6 ,Aus-
schreibungen und Ausfiihrungen von Entwé&sserungsanla-
gen” erarbeitet. Dies ist textgleich mit dem DVGW-Merkblatt
GW 125 ,Biume, unterirdische Leitungen und Kanéle".

8/9



Eiir unterirdische Trassen gilt zusétzlich:
Bei der Pflanzung im Bereich bestehender unterirdischer

Gasleitungen und Kabel sind die Trassen grundsétzlich von
Baumpflanzungen freizuhalten. Abstédnde von Baumpflan-
zungen zu bestehenden Verteilungsanlagen: (Die nachfolgen-
den Mal3e beziehen sich auf den horizontalen Abstand des
Stammes zur Gasleitung bzw. Kabel)

e Bei einem Abstand von iiber 2,50 m sind Schutzmafinah-
men in der Regel nicht erforderlich.

e Beieinem Abstand zwischen 1,00 und 2,50 m ist in Ab-
hangigkeit von Baumart und Leitungstyp der Einsatz von
Schutzmalnahmen zu priifen und zu entscheiden.

e Beieinem Abstand unter 1,00 m ist eine Baumpflanzung
nur im Ausnahmefall, unter Abwéagung der Risiken, mog-
lich. Besondere SchutzmalRnahmen sind zu vereinbaren.

e Pflanzgruben sind von Hand anzulegen, wenn die Auf3en-
kante einen geringeren Abstand als 0,50 m zur bestehen-
den Gasleitung oder Kabel besitzt.

Der Schutzbereich fiir 110 kV-Kabelanlagen betrdgt 10 m.
Innerhalb des Schutzbereiches darf keine Bepflanzung mit
Geholzen erfolgen. Der Schutzbereich darf nicht mit Bauwer-
ken Gberbaut werden.

Bei geplanten Uberbauungen (z. B. StraBen, Parkplétze usw.)
sind zur Gewahrleistung der erforderlichen Sicherheit even-
tuell zusétzliche MalRnahmen erforderlich. Die hierdurch ver-
ursachten Kosten sind durch den Antragsteller zu tragen.

Sofern Schutzmal3nahmen erforderlich werden, bedirfen

diese der Abstimmung zwischen den Beteiligten.

Maéglich sind z. B.:

e Trennwande aus Stahl, Beton oder wurzelfeste Kunst-
stoffplatten

e ringférmige Trennwand (Betonrohr / Kanalschacht)

e Schutzrohre oder ldngsgeteilte Schutzrohre

Beim Einbau von parallelen Trennwénden miissen diese von

der Oberflache bis mindestens auf Sohlhéhe des Gaslei-

tungs- bzw. Kabelgrabens gefiihrt werden. Sie miissen aus

schwer verrottbarem Material (Beton, Stahl, geeignete

Kunststoffe) sein.

Ungeeignet sind z. B.:

e dlnnwandige Folien < 2mm, Abdeckhauben, Trenn-
winde mit ungeschitzten Fugen

e Kabelkanalformsteine aus Beton

Far weitere Auskiinfte stehen Ihnen unsere Kundencen-
ter/Standorte gerne zur Verfligung.

Eiir Freileitungen gilt:
Unter Freileitungen sind grundsétzlich keine Bauwerke zu er-

richten. Die Errichtung von Bauwerken ist nur moglich, wenn
die innerhalb der vor genannten Normen geforderten Ab-
stdnde nachgewiesen werden.

Verbindungen und Abspannungen, Plakate, Planen und sons-
tige Teile diirfen an Masten von Freileitungen nicht ange-
bracht werden

Baumpflanzungen in der N&he unserer Freileitungen stim-
men wir grundséatzlich nicht zu, da diese bedingt durch den
Baumwuchs, zur Beeintrachtigung der Versorgungszuverls-
sigkeit unserer Kunden fiihren kénnen.

Die Zugénglichkeit der Maststandorte und der Trasse ist fir
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten jederzeit zu ge-
wiéhrleisten.

Bei geplanten Straflen hat der Abstand zwischen Fahrbahn-
kante und den Masteckstielen, die der Fahrbahn zugewandt
sind, mindestens 15 m zu betragen. Mafinahmen des Anfahr-
schutzes miissen im Einzelfall gesondert abgestimmt werden

Bei der Kreuzung mit StrafRen und befahrbaren Verkehrsfla-
chen aller Art ist gemaf DIN EN 50341 zwischen Fahrbahn-
oberkante und Leiterseil ein Mindestabstand bei groRtmagli-
chem Leiterseildurchhang von 7 m einzuhalten. Die Ermitt-
lung des groBten Leiterseildurchhanges und des seitlichen
Ausschwingens erfolgt unter Berlicksichtigung der DIN EN
50341. Es ist deshalb erforderlich, dass ein Bauprojekt bei
E.DIS zur Priifung auf Einhaltung der nach DIN EN 50341
geforderten Abstinde eingereicht wird, aus der die Fahr-
bahnhohe, bisherige Geldndehdhe und benachbarten Mast-
standorte hervorgehen.
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Kulp Aviation GmbH e BorsigstraBe 17a ¢ 21465 Reinbek ¢ Germany

Stadt Langenhagen
Abteilung Stadtplanung und Geoinformation
Marktplatz 1

30853 Langenhagen
Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Datum
BIL 20240521-0485 21.05.2024 2024-101.256 7. Juni 2024
AZ 61.20.03.
Station: JET A-1 Mineralolfernleitung zwischen dem Tanklager Letter und dem
Tanklager auf dem Flughafen Hannover-Langenhagen
Projekt: BIL 20240521-0485, (Interne Nr.: 256)

Neuaufstellung Fléichennutzungsplan

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf die o. g. Anfrage ist die Kulp Aviation GmbH von der BP Europa SE (Eigentiimer der
Mineralélleitung) mit der Uberpriifung der Trassenverliufe der Mineraldlfernleitung (Pipeline) beauftragt
worden.

HINWEIS:
Der in die Flurstiicke eingetragene Schutzstreifen dient der Sicherheit der Pipeline. Er weist gemall TRFL
2017 Abschnitt 3.3 und 3.4 eine Breite von 2 m je Seite auf (4 m Gesamtbreite).
Jegliche Arbeiten im Schutzstreifen sowie Uberbauung, Uber- oder Unterfahrung sind vorher durch den
Eigentiimer (BP Europa SE) schriftlich genehmigen zu lassen.
Gemil TRFL 2017 diirfen nur Arbeiten im Einflussbereich und insbesondere im Schutzstreifen der
Pipeline zugelassen werden, die die Integritit der Pipeline nicht beeinflussen.

Thr Anfragebereich im BIL-System ergibt eine Uberschneidung mit der von uns betreuten Pipeline.
Ihre Anfrage bezieht sich dabei auf das Planungsstadium.

Bei der Uberschneidung (inkl. Pufferzone) handelt es sich um einen Teilbereich Ihrer Planung, in dem
unsere Leitung verlauft.

Somit ist eine Beeinflussung der Pipeline durch Thre geplanten MaBinahmen nicht auszuschlief3en.
Daher wurde Ihre Anfrage als ,,betroffen* markiert.

Eine Freigabe der Arbeiten ist erst nach Priifung Ihrer detaillierten Planungsunterlagen fiir den betroffenen
Bereich moglich. Bitte senden Sie uns diese inkl. einer Baubeschreibung vor Ausfiihrungsbeginn zu.

Die nachfolgend aufgefiihrten Mafinahmen sind zu beachten! Dies ist keine Arbeitsfreigabe!

Sie erhalten mit diesem Schreiben au3erdem einen Lageplan mit Pipelineverlauf und Schutzstreifen fiir
den Bereich Ihres Baufeldes.

Der iiberlasse Lageplan der Pipeline ist ausschlieBlich fiir Thre o. g. Planung vorgesehen und darf Dritten
in keinem Fall weitergegeben und/oder zuginglich gemacht werden.

Kulp Aviation Engineering and Construction GmbH  Telefon:+49 (0)40 72730891 Commerzbank Reinbek USt-IdNr.: DE 2169 23 721
Borsigstralie 17a Telefax:+49 (0)40 72730892 Konto: 26 06 226 Amtsgericht Reinbek, HRB 3275
D-21465 Reinbek (Germany) E-Mail: info@eak-gmbh.com BLZ: 200 400 00 Geschaftsfihrer: Andreas Kulp
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Mafnahmen:

1. Bis zur abschlieBenden Kldrung und schriftlichen Freigabe der Arbeiten durch uns gilt im
Schutzstreifen der Pipeline (4 m) ein absolutes Bau- und Einwirkungsverbot

2. Der Schutzstreifen ist vor Befahren mit schwerem Baugerit mittels ausgelegter Stahl- oder
Betonplatten zu schiitzen (z. B. Stahlplatten 6,0 x 1,8 x 0,015 m)

3. Sollte die Pipeline freigelegt werden, ist neuer Sand (0-2 mm Kdérnung) 20 cm um das Rohr fachgerecht
einzubauen und oberhalb dieser Schicht mit passendem Warnband zu kennzeichnen

4. Zusendung der Planungsunterlagen und Baubeschreibung fiir betroffene Pipelineabschnitte vor

Ausfithrungsbeginn

Keine Ramm- und Pfahlgriindungsarbeiten sowie Bohrungen im Schutzstreifen der Pipeline

Keine Sprengungen im Einflussbereich der Pipeline

Keine Uberbauung der Pipeline durch Bauwerk (z. B. Gebiude, Fundamente, Schichte etc.)

Keine Anpflanzung von tiefwurzelnden Baumen oder Strduchern im Schutzstreifen

9. Keine Lagerung von Bodenaushub oder Arbeitsmaterial im Schutzstreifen

10. Kein Versetzen oder Entfernen von Trassenmarkierungen ohne unsere Zustimmung

11. Ggfs. weitere MaBnahmen nach Zusendung Threr Planungsunterlagen

12. Samtliche Absprachen sind schriftlich zu bestétigen.

13. Bitte beachten Sie, dass sich noch andere Verkehrs- und/oder Energietréger in dem angefragten
Baufeld befinden konnen.

N

Sollten Sie noch Fragen zu unseren Ausfithrungen haben stehe ich Thnen jederzeit gerne fiir ein Telefonat
oder ein personliches Gespriach zur Verfligung.

Mit freundlichen Griilen

Kqu Aviation Engineering and Construction GmbH

ry

i. A. J. von Schaaffhausen

Kulp Aviation Engineering and Construction GmbH  Telefon:+49 (0)40 72730891 Commerzbank Reinbek USt-IdNr.: DE 2169 23 721
Borsigstrale 17a Telefax:+49 (0)40 72730892 Konto: 26 06 226 Amtsgericht Reinbek, HRB 3275
D-21465 Reinbek (Germany) E-Mail: info@eak-gmbh.com BLZ: 200 400 00 Geschaftsfihrer: Andreas Kulp
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Date Page

sSele 22.05.2024 1(1)
Stadtverwaltung Handled by
Stadtplanung und Geoinformation Arelion, Herr Wagner

p g SPIE SAG, Frau Kursawe
Herr Torsten Eggert
Marktplatz 1 Reference

Leitungsauskunft

30853 Langenhagen

Leitungsauskunft
BM: Langenhagen, Neuaufstellung Flachennutzungsplan Anfrage: 20240521-0485

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag der Arelion Carrier Germany GmbH erteilt Ihnen die SPIE SAG GmbH die folgende
Leitungsauskunft.

Gemal lhrem Schreiben vom 21.05.024 teile ich lhnen mit, dass die Arelion Germany GmbH eine
Leitungstrasse in dem betroffenen Bereich betreibt.

Anbei Ubersende ich Ihnen folgende Unterlagen:
-Die Bestandsplan Nr. HVR-HBG-G_S01_RD011 BIS HVR-HBG-G_S01_RD021
- Die Arelion - Anweisung zum Schutze unterirdischer Glasfaser-Versorgungsleitungen

Leitungseinweisungen vor Ort stimmen Sie bitte ab mit der Arelion Germany GmbH,
Herr Wagner, Tel. 0173 / 2450712.

Bitte beachten Sie, dass die Telia Carrier Germany GmbH am 03.03.2023 umbenannt worden ist in
Arelion Germany GmbH.

Weitere Leitungsanfragen an die Arelion Germany GmbH richten Sie bitte direkt an das fiir Sie kostenfreie
BIL - Bundesweites Informationssystem zur Leitungsrecherche https://portal.bil-leitungsauskunft.de/

Richten Sie lhre Anfragen zu Leitungsauskiinften
direkt und bequem an das BIL Portal unter:

https://portal.bil-leitungsauskunft.de

Die Leitungsauskunft.

Fur Ruckfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verflugung,
SPIE SAG GmbH
Servicebiro Hockenheim
Talhausstralie 4
68766 Hockenheim
Tel.: 06205 / 2327930
Mit freundlichen GriiRen

Technische Sachbearbeiterin

Company information Visiting and Postal address Contact information
Arelion Germany GmbH Arelion Germany GmbH Tel: +49-69-90734-0
Herriotstralle 1 Herriotstrale 1 www.arelion.com
D-60528 Frankfurt am Main, Germany D-60528 Frankfurt am Main

Managing Director: Andrew Everest
Reg No: HRB 50081 AG Frankfurt am Main
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* Arelion ehemals: € Telia Carrier

Anweisung zum Schutze
unterirdischer Glasfaser-Versorgungsleitungen

1. Allgemeines

Am 03.03.2023 hat die Telia Carrier Germany GmbH ihren eingetragenen Firmennamen in
Arelion Germany GmbH geandert.

Die Arelion Germany GmbH, Frankfurt am Main, betreibt private Glasfasernetze.

An die Betriebssicherheit unserer Anlagen werden von unseren Kunden und uns héchste Anspriiche
gestellt. Eine Unterbrechung kann grof3e wirtschaftliche Schaden hervorrufen. Daher wird bei dem
Umgang mit unseren Leitungen eine besondere Sorgfalt verlangt.

2. Verantwortlichkeit

Der fiir die Beschadigung unserer Versorgungsleitungen Verantwortliche ist uns zum Schadenersatz
verpflichtet. Daher sind Erdarbeiten im Bereich von Kabelanlagen mit aller gebotenen Sorgfalt geman
den gesetzlichen Bestimmungen und den anerkannten Regeln der Technik auszufihren.

Die Unfallverhltungsvorschriften sind zu beachten.

Die Anwesenheit eines Beauftragten der Arelion Germany GmbH an der Baustelle beriihrt nicht die
Verantwortlichkeit des Ausfiihrenden fir die von ihm verursachten Schaden an Kabelanlagen der
Arelion Germany GmbH, unabhangig vom Auftraggeber.

3. Einholen von Auskinften (Erkundigungspflicht)

Die Auskunft Uber die Lage unserer Glasfaser-Versorgungsleitungen und anderer Betriebseinrichtungen

erhalten Sie per kostenfreier Anfrage an das BIL — Bundesweites Informationssystem zur
Leitungsrecherche https://portal.bil-leitungsauskunft.de/.

Richten Sie Ihre Anfragen zu Leitungsauskiinften
direkt und bequem an das BIL Portal unter:

Die Leltungsauskunft. https://portal.bil-leitungsauskunft.de

Die Erkundigungs- und Sorgfaltspflicht der Tiefbauuntemehmen ergibt sich aus den einschlagigen
gesetzlichen Bestimmungen. Demgemal ist die Einweisung des Personals und die Einholung von
Auskiinften Uber die Lage von Kabelanlagen, gleich ob im bebauten Stadtgebiet, in Griinanlagen oder
sonstigen unbebauten Grundstiicken, eine notwendige Voraussetzung zur Erflllung der Sorgfaltspflicht.

Aufgrund der laufenden Fortfiihrung der Bestandsplane wird ihre Giiltigkeit auf maximal 30 Tage
begrenzt.

Die Vervielfaltigung der abgegebenen Unterlagen sowie die Weitergabe an Dritte ist ohne das
Einverstandnis der Arelion Germany GmbH nicht erlaubt.

Leitungseinweisungen vor Ort und weitere bautechnische Absprachen stimmen Sie bitte ab mit der
Arelion Germany GmbH, Herr Wagner, Tel. 0173 / 245 07 12, bernd.wagner@arelion.com.

Stand: 18.03.2024 Seite 1
Company information Visiting and Postal address
Arelion Germany GmbH Arelion Germany GmbH
HerriotstraBe 1 Herriotstrae 1
D-60528 Frankfurt am Main, Germany D-60528 Frankfurt am Main

Managing Director: Andrew Everest
Reg No: HRB 50081 AG Frankfurt am Main
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*Arelion ehemals: € Telia Carrier

Anweisung zum Schutze
unterirdischer Glasfaser-Versorgungsleitungen

4. Anzeigepflicht des Baubeginns

Arbeiten im Bereich unserer Glasfaserleitungen sind uns vor Beginn rechtzeitig, d.h. mindestens 2
Wochen vorher, mitzuteilen.

Allein das Einholen von Auskinften nach Abschnitt 3. gilt nicht als Anzeige des Baubeginns.

5. Arbeiten im Bereich von Kabelanlagen

Erdarbeiten im Bereich unserer Kabelanlagen haben ausschlief3lich durch Handschachtung zu erfolgen.
Der Einsatz von Baggern oder anderen Baumaschinen ist nicht statthaft.

Baugruben oder Graben, die Kabelanlagen kreuzen bzw. in deren unmittelbarer Nahe verlaufen, diirfen
nur mit Zustimmung unseres Fachpersonals verfiillt werden. Sollte dies ohne unser Wissen ausgefiihrt
worden sein, so kann von uns auf Kosten des Unternehmens bzw. des Veranlassers ein
Verdichtungsnachweis gemaf dem Merkblatt ,Aufgrabungen in Verkehrsflachen®, herausgegeben von
der Forschungsgesellschaft fur das Strallenwesen in KéIn, oder die nochmalige Freilegung des Kabels
verlangt werden.

Die Umhullung von freigelegten Kabelanlagen muss mit steinfreiem Material (Sand) erfolgen.

Alle MaRnahmen, die zur Sicherung von Kabelanlagen und den dazugehérigen Einrichtungen
erforderlich werden, z.B. Ausflhrung einer zusétzlichen Verdichtung, Herstellung von Auflagen,
Stutzen, Widerlagem usw. sind auf Kosten des Unternehmens bzw. des Veranlassers nach unseren
Angaben auszufihren.

6. MalRnahmen bei Beschadigungen

Im Falle eines Schadens — auch bei geringster Beschadigung eines kabelfihrenden Rohres — sind
folgende MalRnahmen zu ergreifen:

e Unverzugliche Meldung an
Arelion
NOC - Network Operations Center
Tel.: +46 77 119 11 90

e sowie zusatzlich an
Arelion Germany GmbH
Herr Wagner
Tel.: 0173 /24507 12

e Gefahrenbereich absichern
e Schadensstelle absperren und Zutritt unbefugter Personen verhindern
e Weitere MaRnahmen mit dem o.a. Mitarbeiter der Arelion Germany GmbH abstimmen

Das Baustellenpersonal darf die Schadensstelle nur nach Abstimmung mit dem Arelion NOC -
Network Operations Center bzw. der Arelion Germany GmbH verlassen.

Stand: 18.03.2024 Seite 2
Company information Visiting and Postal address
Arelion Germany GmbH Arelion Germany GmbH
HerriotstraBe 1 Herriotstrae 1
D-60528 Frankfurt am Main, Germany D-60528 Frankfurt am Main

Managing Director: Andrew Everest
Reg No: HRB 50081 AG Frankfurt am Main
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Bundesanstalt fir

._f;::: Immobilienaufgaben

Bundesanstalt fiir Immobilienaufgaben, Postfach 1155, 39001 Magdeburg sPARTE  Portfoliomanagement
GESCHAFTSZEICHEN  MDPM.TSB 03-2022-0150.1106
Stadt Langenhagen ANSPRECHPARTNERIN  Frau Krug
Bauverwaltung — Offentl. Baurecht, Baulasten ANSCHRIFT  Bundesanstalt fiir Immobilienaufgaben
z. Hd. Herrn Seifert Otto-von-Guericke-Str. 4
Marktplatz 1 39104 Magdeburg
TEL 49 (0)391 50665-447
30853 Langenhagen Fax  +49 (0)391 50665-429
eMaL  toeb.ni@bundesimmobilien.de

INTERNET  www.bundesimmobilien.de

nur per Mail an:
stadtplanung@langenhagen.de

pAtuM 20, Juni 2024

Neuaufstellung des Flachennutzungsplanes der Stadt Langenhagen
Hier: Beteiligung der Behdrden und sonstigen Tréger offentlicher Belange gemal § 4 Abs. 2 Bauge-
setzbuch (BauGB)

lhre E-Mail vom 16.05.2024 an das Funktionspostfach TOEB.NI@bundesimmobilien.de der
Bundesanstalt fiir Inmobilienaufgaben in Magdeburg

Stellungnahme der Bundesanstalt fiir Inmobilienaufgaben

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Seifert.

mit lhrer 0. g. E-Mail vom 16.05.2024 an das Funktionspostfach TOEB.NI@bundesimmobilien.de der
Bundesanstalt fir Immobilienaufgaben (BImA) in Magdeburg haben Sie dariiber informiert, dass der
Rat der Stadt Langenhagen in seiner Sitzung am 29.04.2024 dem Entwurf des Flachennutzungsplanes
der Stadt Langenhagen in der Fassung vom 17.08.2023, der Begriindung in der Fassung vom
17.08.2023 einschlieBlich des Umweltberichtes in der Fassung vom 24.10.2022 zugestimmt und diese
geman § 3 Abs. 2 BauGB zur Verdffentlichung im Internet und zusatzlich zur offentlichen Auslegung
beschlossen hat. Zugleich baten Sie um erneute Stellungnahme

Nach Prifung der veréffentlichten Planungsunterlagen nimmt die BImA als Tragerin &ffentlicher Belange
und Eigentiimerin, sowie fir Flachen, die sich in der Verwaltung des Bundesforstbetriebes Niedersach-
sen befinden, auch als anerkannter Kompensationsiréger, wie folgt Stellung:

Es wird festgestellt, dass weiterhin nachfolgend genannte BimA-eigene Liegenschaften im bzw. in un-
mittelbarer Nahe zum Planungsgebiet belegen sind:

WE Bezeichnung SAP

1000/107023 | Kaltenweide, Restflachen BAB 352
1000/107166 | EBR 30853 Langenhagen, Silberseesiedlung |
1000/140697 | THW GSt. und OV Hannover

1000/142812 | Hochbunker, Langenhagen-Brink
1000/143270 | StOUbPI Hannover (Nord)

Vorstand: Dr. Christoph Krupp (Sprecher), Holger Hentschel, Paul Johannes Fietz
Anstalt des éffentlichen Rechts - Sitz: Bonn, USt-IdNr.: DE240386446

sbilien.de/d

Die Datenschutzerklrung der Bundesanstalt fiir iImmobilienaufgaben finden Sie unter: www.bundesi
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An dieser Stelle weise ich auf die Stellungnahme der BImA vom 12.04.2022 zur Neuaufstellung Fl&-
chennutzungsplan 2030 Stadt Langenhagen; Beteiligungsverfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB, Scoping
hin. Diese Stellungnahme fiige ich zum besseren Versténdnis in der Anlage nochmals bei. Alle darin
getétigten Aussagen behalten weiterhin uneingeschrankt ihre Gliltigkeit und sind auch im laufenden
Verfahren zwingend zu beachten.

Insbesondere nehme ich des Weiteren Bezug auf das Schreiben der Bundesanstalt fiir Immobilienauf-
gaben vom 31.08.2023, Geschéftszeichen MDFM. 143270.3115 an die Landeshauptstadt Hannover,
FB Planen und Stadtentwicklung, Frau Kliche, Rudolf-Hillebrecht-Platz 1 in 30159 Hannover. Dieses
Schreiben fiige ich der Anlage ebenfalls nochmals bei.

Es ist derzeit aufgrund fehlender Gesamtdarstellung des Standortiibungsplatzes Hannover im aktuellen
Planverfahren nicht erkennbar, ob eine Gesamtausweisung des Standortiibungsplatzes Hannover als
militdrisches Sondergebiet stattgefunden hat. Somit ist davon auszugehen, dass ebenfalls nicht alle
Teile der militérischen Liegenschaft als ebendiese im Flachennutzungsplan dargestellt werden. Hier
wird eine Erweiterung der aktuellen Planung angeregt, um den Belangen der Bundeswehr umfassend
gerecht zu werden.

Es handelt sich unveréndert um eine militérisch genutzte Liegenschaft, bei der die BImA Eigentiimerin
ist und die im Rahmen des Einheitlichen Liegenschaftsmanagements an die Bundeswehr vermietet ist.
Die Wahrnehmung der Aufgaben als Trager 6ffentlicher Belange fiir diese Liegenschaft erfolgt durch
die Bundeswehr selbst. Inrem Anschreiben ist nicht zu entnehmen, dass das Bundesamt fiir Infrastruk-
tur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) durch Sie beteiligt wurde. Der
BImA als Eigentiimerin liegt bis dato keine Stellungnahme des BAIUDBw zum eingeleiteten Raumord-
nungsverfahren vor. Als Eigentlimer dieser Liegenschaften weist die BImA an dieser Stelle vorsorglich
auf Folgendes hin:

Als Eigentiimer dieser Liegenschaft weist die BImA an dieser Stelle jedoch vorsorglich auf Fol-
gendes hin: Die Liegenschaften der Bundeswehr dienen dem Zwecke der Landesverteidigung.
Die Bundesanstalt fiir Inmobilienaufgaben ist ihrem Mieter Bundeswehr verpflichtet; es muss
ausgeschlossen werden, dass die Funktionalitat und Verwendungsfahigkeit der von der Bun-
deswehr genutzten Liegenschaften eingeschriankt werden. Ferner weise ich darauf hin, dass auf-
grund der Lage des Plangebietes zu militarisch genutzten Fldchen mit LArm- und Abgas-Emissionen zu
rechnen ist. Ob die Larmbelastung die innerhalb der benachbarten Baufldchen zuidssigen Larmwerte
tags und nachts Uberschreiten, kann nur durch das BAUIDBw beantwortet werden. Eine Beteiligung des
BAIUDBw. ist daher aus Sicht der Unterzeichnerin zwingend erforderlich. Vorsorglich sollte ein entspre-
chender Hinweis auf die Larm-und Abgasemissionen durch militarische Liegenschaften in die Aufstel-
lung des Flachennutzungsplanes bereits aufgenommen werden.

Weiterhin handelt es sich bei der Liegenschaft WE 107023 - Kaltenweide, Restflichen BAB 352 um
eine durch den Bundesforstbetrieb Niedersachsen verwaltete Liegenschaft. Diese besteht aus dem
Flurstlick 57 Flur 24 in der Gemarkung Kaltenweide, Hierbei handelt es sich um eine Kompensations-
mafBnahme im Zuge der Erweiterung der PWC-Anlage Up'n Bummelskampe. Die MaBnahme beinhaltet
die Entsiegelung der mit Schotter befestigten Flédche, Abtrag von Fremdboden, Auflockerung der Fla-
che, auffiillen mit Mutterboden und Entwicklung von natiirlicher Sukzession.

Es wird angeregt, diese Flache im Flachennutzungsplan als Kompensationsflidche auszuweisen.
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Um eine Beachtung vorstehender Ausfiihrungen sowie die Beteiligung im weiteren Verfahren wird ge-
beten.

Mit freundlichen Griiften

Im Auftrag

Krug

Anlage: 20220412_BImA_Stellungnahme_TOB 03-2022-0150_Neuaufstellung Flachennutzungsplan 2030 Stadt
Langenhagen
2023-08-31_StoUlbPI_Anschr-LHH_FNP



Bundesanstalt fiir Inmobilienaufgaben, Postfach 11 09 02, 30103 Hannover spArRTE  Facility Management
GESCHAFTSZEICHEN ~MDFM.143270.3115

Landeshauptstadt Hannover ANSPRECHPARTNERIN  Emsal Tasyiirek
FB Planen und Stadtentwicklung ANSCHRIFT  Bundesanstalt fiir Inmobilienaufgaben
Flachennutzungsplanung Méckernstr. 30
z. Hd. Frau Kliche 30163 Hannover

TEL  +49 (0)511 6744-134
Rudolf-Hillebrecht-Platz 1 Fax +49 (0)511 6744-103
30159 Hannover emaL  emsal.tasyuerek@bundesimmobilien.de

INTERNET ~ Www.bundesimmobilien.de

DATUM  31.08.2023

Liegenschaft: Standortiibungsplatz Hannover; Gemarkung: Isernhagen- Sid, Isernhagen NB
und Langenhagen

Flachennutzungpslan der Landeshauptstadt Hannover, Stand: April 2023, Ausweisung
"Sondergebiet" und "Allgemeine Grunflachen".

Sehr geehrte Frau Kliche,
die Bundesanstalt fir Immobilienaufgaben ist die Eigentiimerin der 0. a. Liegenschaft.

Im Rahmen eines von uns zu bearbeitenden Vorgangs haben wir festgestellt, dass nur Teilflachen des
Standortibungsplatzes im Flachennutzungsplan der Landeshauptstadt Hannover, Stand: April 2023
als ,Sondergebiet" ausgewiesen wurden und die nachstehend genannten Flurstiicke als ,Allgemeine
Grinflachen® dargestellt werden. Die Bundeswehr nutzt jedoch weiterhin die gesamte Flache des
Standortibungsplatzes Hannover (Nord).

An der Ostseite sind in der Gemarkung Isernhagen NB, Flur 25, Flurstlicke 61/284, 94/3, 61/362 und
in der Gemarkung Isernhagen-Sid, Flur 26, Flurstiick 111/6 (tlw.) als ,Allgemeine Grinflache" ausge-
wiesen.

An der Westseite sind in der Gemarkung Isernhagen NB, Flur 27, Flurstiicke 61/1, 92/11, 103/75,
61/1, 76/1, in der Gemarkung Isernhagen-Sud, Flur 27, Flurstiicke 61/5, 74/3, 74/5, 7416, 7417, 74/8,
74/9, 91/10, 74/3, 75/1, 61/7, 61/10 und in der Gemarkung Langenhagen, Flur 11, Flurstick 263/7 als
~Allgemeine Grinflache" ausgewiesen.

Im Siden sind in der Gemarkung Isernhagen-Sud, Flur 26, Flurstiicke 111/6 (tlw.), 108/1, 116/0,
117/0, 118/1, 119/2 als ,Allgemeine Griinflache" ausgewiesen.

Bei den vorgenannten Flurstiicken handelt es sich um etwaige Angaben, da anhand des FNP die Fla-
chen zu den jeweiligen Flurstiicken im Detail nicht zugeordnet werden kdnnen.

Aus diesem Grund bitten wir um dahingehende Anderung des v. g. Flachennutzungsplans zu einem
nachstmaoglichen Zeitpunkt, d. h., die Ausweisung der gesamten Flache des Standortiibungsplatzes

Vorstand: Dr. Christoph Krupp (Sprecher), Holger Hentschel, Paul Johannes Fietz
Anstalt des 6ffentlichen Rechts — Sitz: Bonn, USt-IdNr.: DE240386446

Die Datenschutzerklarung der Bundesanstalt fiir Inmobilienaufgaben finden Sie unter: www.bundesimmobilien.de/datenschutz.
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als ,Sondergebiet”. Die Gesamtheit aller Flurstiicke des Standortiibungsplatzes kénnen der anliegen-

den Liste entnommen werden.

Mit freundlichen Grii3en

Im Auftrag Im Auftrag
Bock Ruminski
2) Wv.: 10.01.2027 (Anpassung erfolgt?)
MDFM 3100 MDFM 3182 MDFM 3115




% Bundesaufsichtsamt Anl. 5

fur Flugsicherung

Bundesaufsichtsamt fiir Flugsicherung, Monzastrae 1, D-63225 Langen Carmen Mohr

Stadt Langenhagen HAUSANSCHRIFT
Marktplatz 1 MonzastraBe 1

D-63225 Langen

TEL +49 (0) 6103 8043 - 334
30853 Langenhagen FAX +49 (0) 6103 8043 - 250

anlschutz@baf.bund.de
www.baf.bund.de

Betreff: Neuaufstellung des Flichennutzungsplanes der Stadt
Langenhagen

Ihr Aktenzeichen: Jorg Seifert per Mail v. 16.05.2024
Aktenzeichen BAF: ST/5.5.3/202406210001-001/24
Langen, 21.06.2024
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Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Seifert,
sehr geehrte Damen und Herren,

sie haben mich im Rahmen einer TOB-Beteiligung iiber die vorliegende
Planung informiert.

Die iibermittelten Planungsdaten wurden in die Webtool-Anwendung
meiner Behorde iibertragen. Diese sind im Webtool-Report (siehe
Anlage) aufgefiihrt und Grundlage dieser Stellungnahme.

Durch die vorgelegte Planung wird der Aufgabenbereich des
Bundesaufsichtsamtes fiir Flugsicherung als Tréger 6ffentlicher Belange
im Hinblick auf den Schutz ziviler Flugsicherungseinrichtungen insoweit
bertihrt, als das Plangebiet im Anlagenschutzbereich der
Navigationsanlage am Flughafen Hannover belegen ist. Je nach
Verortung, Dimensionierung und Gestaltung von Bauvorhaben besteht
daher die Moglichkeit der Storung dieser Flugsicherungseinrichtung.

Der Anlagenschutzbereich der betroffenen Flugsicherungsanlagen (siehe
Webtool-Report) am Flughafen Hannover erstreckt sich in einem Radius
von [3 km] um die Flugsicherungseinrichtung.

Diese Beurteilung beruht auf den nach § 18a Abs. 1b, Satz 2 LuftvVG
angemeldeten Anlagenstandorten und —schutzbereichen der
Flugsicherungsanlagen mit heutigem Stand.


mailto:anlschutz@baf.bund.de
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Eine Entscheidung gemél § 18a Luftverkehrsgesetz (LuftVG), ob
Flugsicherungseinrichtungen durch einzelne Bauwerke gestort werden
konnen, bleibt von dieser Stellungnahme unberiihrt. Sie wird von mir
getroffen, sobald mir die konkrete Vorhabensplanung (z.B. Bauantrag)
vorgelegt wird.

Allgemeine Hinweise

Um dem gesetzlich geforderten Schutz der Flugsicherungseinrichtungen
Rechnung zu tragen, melden die Flugsicherungsorganisationen geméaf

§ 18a Abs. 1b, Satz 2 LuftVG meiner Behorde diejenigen Bereiche um
Flugsicherungseinrichtungen, in denen Stérungen durch Bauwerke zu
erwarten sind. Diese Bereiche werden allgemein als
"Anlagenschutzbereiche" bezeichnet und im amtlichen Teil des
Bundesanzeigers veroffentlicht.

Die Dimensionierung der Anlagenschutzbereiche erfolgt gemél § 18a
LuftVG durch die Flugsicherungsorganisation, welche die
Flugsicherungseinrichtung betreibt und orientiert sich an den
Empfehlungen des ICAO EUR DOC 015. Aufgrund von Vorbebauung,
betrieblicher Erfordernisse oder einem neuen Stand der Technik kann der
angemeldete Schutzbereich im Einzelfall von diesen Empfehlungen
abweichen.

Meine Behorde stellt auf ihrer Webseite eine zweidimensionale Karte der
Anlagenschutzbereiche und eine 3D-Vorpriifungsanwendung bereit.

Mit diesen konnen alle interessierten Personen priifen, ob ein Bauwerk
oder Gebiet im Anlagenschutzbereich einer Flugsicherungseinrichtung
liegt. Zu erreichen sind die Anwendungen {liber unsere Webseite unter
www.baf.bund.de.

Mit freundlichen Griiflen
Im Auftrag

O /Wﬂ‘ﬂf’

Carmen Mohr

Anlage:

Webtool-Report 202406210001.pdf
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Anl. 6
Stadtplanung

Von: Seifert, Jorg

Gesendet: Montag, 17. Juni 2024 16:29

An: Stadtplanung

Betreff: WG: (11-1230-24-FNP) Neuaufstellung des Flachennutzungsplanes der Stadt

Langenhagen / Beteiligung der Behérden

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet
Kategorien: FNP

Von: Weinand, Juergen <JuergenWeinand@bundeswehr.org> im Auftrag von GP Bw BAIUDBw Infra | 3 TOeB
<BAIUDBwInfral3TOeB@bundeswehr.org>

Gesendet: Montag, 17. Juni 2024 14:58

An: Seifert, Jorg

Betreff: AW: (11-1230-24-FNP) Neuaufstellung des Flachennutzungsplanes der Stadt Langenhagen / Beteiligung der
Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemal’ § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Hinweis: Diese Nachricht stammt nicht aus lhrer Organisation!

Klassifizierung: OFFENTLICH / PUBLIC/PersDat Schutzbereich 1
Sehr geehrter Herr Seifert,

vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage werden
Verteidigungsbelange durch die Neuaufstellung des Flachennutzungsplanes nicht
beeintrachtigt. Es bestehen daher zum angegebenen Vorhaben seitens der
Bundeswehr als Trager 6ffentlicher Belange keine Einwande.

Aufgrund der Lage des Standortibungsplatzes Hannover, welcher sich stdostlich im
Plangebiet befindet, ist mit LA&rm- und Abgasemissionen durch den militarischen
Ubungsbetrieb zu rechnen. Ich weise bereits jetzt daraufhin, dass spatere
Ersatzanspriiche nicht anerkannt werden kdnnen, da dies eine bestandsgebundene
Situation ist.

Mit freundlichen Gruf3en
Im Auftrag

Weinand

A L
>}< BUNDESWEHR

BAIUDBw Abt Infra
Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen (IUD)

1
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Telefon: +49 228 5504 4588

Bw-Netz: 90 3402 4588

E-Mail: BAIUDBwToeB@bundeswehr.org
Adresse: Fontainengraben 200 | 53123 Bonn | DE
Internet: https://www.bundeswehr.de




Anl. 7
Stadtplanung

Von: Planauskunft Hannover <planauskunft.hannover@hemminger.info>

Gesendet: Dienstag, 21. Mai 2024 12:04

An: Stadtplanung

Betreff: Colt-Planauskunft fiir Neuaufstellung des Flachennutzungsplanes der Stadt
Langenhagen

Anlagen: Legende Colt-Anlagen Hannover.pdf; Begleitschreiben_COLT_Hannover.pdf;

05044_Langenhagen_FNP.dwg; Bohrprotokolle.zip

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus: Erledigt
Kategorien: FNP

Hinweis: Diese Nachricht stammt nicht aus lhrer Organisation!

Neuaufstellung des Fldchennutzungsplanes der Stadt Langenhagen / Beteiligung der Behdrden und
sonstigen Trager o6ffentlicher Belange geméaf § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken fur Ihre Anfrage vom 16.05.2024 und bearbeiten diese im Auftrag der COLT Technology
Services GmbH.

In dem von Ihnen angefragten und umliegenden Bereich befinden sich Anlagen der Colt
Technology Services GmbH.

Fur den weiteren angefragten Vorhabenbereich, der in der angefiigten Datei nicht ersichtlich ist,
liegt kein Leitungsbestand vor.

Es wurde nur der betroffene Bereich ausgegeben.

» Die Daten behandeln Sie bitte vertraulich. Eine Weitergabe von Daten an Dritte bedarf der ausdriicklichen
Zustimmung der Colt Technology Services GmbH. Fir die Vollstandigkeit und Richtigkeit der Daten ibernehmen wir
keine Gewahr. Dies gilt auch fur Fehler, die durch das Exportieren von Daten in andere Formate verursacht wurden
sowie durch Anpassung der origindren Bestandsdatei hinsichtlich der Arbeitseinheiten und dem Koordinatenursprung
Dritter beim Importieren in andere Systeme. Gleiches gilt auch fir die Bearbeitung unseres Bestandes durch Dritte.”

Lagebezug: Gaul3-Kriiger Abbildung, 3.Meridianstreifen
Bei Aufgrabungsarbeiten in diesem Bereich sind folgende Punkte zu beachten:

1) 2 Wochen vor Baubeginn muss Ihre Aufgrabung schriftlich angezeigt werden.

2) Durch eine ausreichende Anzahl von Probeschlitzen ist die tatséchliche Lage der Colt -Trasse zu
ermitteln.

3) Generell ist eine Uberbauung unserer Anlage nicht zulassig. Die Schachte missen jederzeit zuganglich
bleiben.

Sollte es zu einer Stérung an unseren Anlagen kommen und eine unzulassige Uberbauung
unsere schnelle Schadensbeseitigung verhindern, so werden Ihre Anlagen ohne jede
Ankiundigung und Ubernahme irgendwelcher Kosten ausgebaut.

Ihr Ansprechpartner ist Herr Christian Ohms, Tel. 040 / 35067 721.

Fur Rickfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfligung.
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IACHTUNG!

Bitte stellen Sie lhre Anfragen ab sofort tGiber das kostenfreie Anfrageportal BIL (Bundesweites
Informationssystem zur Leitungsrecherche),

welches Sie unter folgender Adresse erreichen kénnen: https://portal.bil-leitungsauskunft.de

Sollten im angefragten Bereich keine Anlagen der Colt Technology Services GmbH vorhanden sein,
erhalten Sie diese Information unmittelbar.

Im Falle einer Betroffenheit wird Ihre Anfrage zur Bearbeitung tber das Portal entsprechend weitergeleitet.

Mit freundlichen GrifRen

i.A. Katja Frodl

Datenmanagement

Data management / planning and project planning
Katja.Frodl@hemminger.info

Phone: +49(35341)15050
Mobile:

| I I Hemminger
www.hemminger.info

Hemminger Geschaftsfuhrung Steuernummer

Ingenieurgesellschaft mbH Management 057/110/02024

Am Schwarzgraben 13 Oliver von Au USt-ID DE813780383

04924 Bad Liebenwerda Christoph Wintrup Registergericht Cottbus
Thomas Nuf3baum HRB 6890 CB

Diese E-Mail ist ausschlieRlich fiir den Adressaten bestimmt.

Falls Sie diese E-Mail versehentlich bekommen haben, bitten

wir Sie, uns zu informieren und diese E-Mail unverziglich zu lI6schen.
This e-Mail is intended for the addressee only. If you have received this
e-Mail by mistake, please inform us and delete this e-Mail immediately.



colt
HINWEISE

zum Schutz unterirdischer
Glasfaser-Versorgungsanlagen

1. Allgemeines

Die Colt Technology Services GmbH betreibt private Glasfasernetze zur Versorgung von
Geschaftskunden mit Telekommunikations-Diensten. An die Betriebssicherheit unserer Leitungswege
werden extrem hohe Anspriiche gestellt. Eine Unterbrechung kann groRe wirtschaftliche Schaden
hervorrufen. Aus diesem Grund wird beim Umgang mit unseren Leitungen eine besondere Sorgfalt
verlangt.

Die Colt Technology Services GmbH Glasfaserkabel sind in der Regel durch weil3e, mit roten Streifen,
HDPE-Rohre DN 110 oder DN 50 geschdtzt. In unserer Trasse befindet sich griines Warnband mit der
Aufschrift COLT Glasfaserkabel.

2. Verantwortlichkeit

Der fur die Beschadigung unserer Versorgungsleitungen Verantwortliche ist uns zum Schadensersatz
verpflichtet.

Aus diesen Grunden sind Erdarbeiten im Bereich von Kabelanlagen mit der VOB und den anerkannten
Regeln der Technik auszufuhren.

Die Unfallverhiitungsvorschriften sind zu beachten.

Die Anwesenheit eines Beauftragten der Colt Technology Services GmbH an der Baustelle berthrt nicht
die Verantwortlichkeit des Ausfiihrenden fir die von ihm verursachten Schaden an Kabelanlagen der
Colt Technology Services GmbH, unabhangig vom Auftraggeber.

3. Einholung von Auskiinften (Erkundigungspflicht)

Auskunft Gber die Lage unserer Glasfaser-Versorgungsleitungen und anderer Einrichtungen erhalten
Sie Uber das kostenlose BIL Leitungsportal.

Die Erkundigungs- und Sorgfaltspflicht der Tiefbauunternehmen ergibt sich aus der DIN 18 300 (VOB,
Teil C), Nr.3.1.3 und 3.1.5, sowie aus der Unfallverhitungsvorschrift 20 ,Bauarbeiten“ (VBG 37, § 16).
Demgemal ist die Einweisung des Personals und die Einhaltung von Auskinften Uber die Lage von
Kabelanlagen, gleich ob im bebauten Stadtgebiet, in Grinanlagen oder sonstigen unbebauten
Grundstiicken, eine notwendige Voraussetzung zur Erfullung der Sorgfaltspflicht.


https://bil-leitungsauskunft.de/

colt

Bei weiterfuhrenden Fragen wenden Sie sich bitte an folgende Stelle:

Zentrales E-Mail-Postfach:

Herr Christian Ohms Hannover

Infrastructure Services Unit Calenberger Esplanade 4

040 35067721 30169 Hannover
Tel.:+49(0)511/12353-0

4. Anzeigepflicht des Baubeginns

Arbeiten im Bereich unserer Glasfaserleitungen sind uns vor Beginn rechtzeitig, d.h. mindestens 2
Wochen vorher, mitzuteilen. Allein das Einholen von Auskinften nach Abschnitt 3 gilt nicht als Anzeige
des Baubeginns.

5. Arbeiten im Bereich von Kabelanlagen

Bei Erdarbeiten in der Nahe von unterirdischen Telekommunikationsanlagen dirfen spitze oder scharfe
Werkzeuge nur so gehandhabt werden, dass sie héchstens bis zu einer Tiefe von 10 cm Uber der
Telekommunikationsanlage in das Erdreich eindringen. Fir die weiteren Arbeiten sind stumpfe Gerate,
wie Schaufeln usw., zu verwenden.

Da mit Ausweichungen der Kabelanlage gerechnet werden muss, sind die gleichen
Verhaltensmafinahmen auch in einer Breite bis zu 0,50 m rechts und links der bezeichneten Anlage zu
beachten.

Bei der Anwendung maschineller Baugerate in der Nahe von Kabelanlagen ist ein solcher Abstand zu
wahren, dass eine Beschadigung der Kabelanlage ausgeschlossen ist. Ist die Lage oder die Tiefenlage
der Kabelanlage nicht bekannt, so ist besondere Vorsicht geboten. Gegebenenfalls muss der Verlauf
der Kabelanlage durch in vorsichtiger Arbeit herzustellender Querschlage ermittelt werden.

Jede unbeabsichtigte Freilegung von Kabelanlagen der COLT Technology Services GmbH sind
unverzuglich und auf schnellstem Wege zu melden. Freigelegte Kabelanlagen sind zu sichern und vor
Beschadigung zu schitzen. Die Erdarbeiten sind an Stellen mit freigelegten Kabelanlagen bis zum
Eintreffen des Beauftragten der Colt Technology Services GmbH einzustellen.

Beim Bau von parallelverlaufenden Fremdanlagen ist ein horizontaler Abstand von mindestens 0,5m
einzuhalten. Die Uberbauung unserer Kabelanlagen ist grundsétzlich nicht erlaubt. Eine Abweichung
hiervon kann nur nach vorheriger Einweisung durch einen Vertreter der Colt Technology Services GmbH
zugelassen werden.

Baugruben oder Graben, die Kabelanlagen kreuzen bzw. in einem horizontalen Abstand von weniger
als 1,0 m verlaufen, dirfen nur mit Zustimmung unseres Fachpersonals verfillt werden. Sollte eine
Verfullung dennoch ohne unser Wissen ausgefuhrt worden sein, so kann von uns auf Kosten des
Unternehmers bzw. des Veranlassers ein Verdichtungsnachweis gemaf dem

»Merkblatt fur das Verflllen von Leitungsgraben®, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft fir
das StraRenwesen in Kéln, oder die nochmalige Freilegung des Kabels verlangt werden.

Das Querschnittsbild der Rohrlage darf nicht verandert werden.

Die Umhillung von freigelegten Kabelanlagen muss mit steinfreiem Material (Sandkérnung = < 6,3 mm)
erfolgen.

Die Uberbauung unserer Kabelanlagen ist grundsatzlich nicht erlaubt. Eine Abweichung hiervon kann
nur nach vorheriger Einweisung durch einen Vertreter der Colt Technology Services GmbH zugelassen
werden.


mailto:ExternalOperationsProduction@colt.net
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Alle MaRnahmen, die zur Sicherung von Kabelanlagen und den dazugehérigen Einrichtungen
erforderlich werden, z.B. Ausfilhrung einer zusatzlichen Verdichtung, Herstellung von Auflagern,
Stitzen, Widerlagern usw., sind auf Kosten des Unternehmers bzw. des Veranlassers nach unseren
Angaben auszufiihren.
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Abb. 1: Anweisung fiir BaumaRnahmen zur Uberquerung von COLT Glasfaserkabelanlagen.
Alle MaRe sind in cm.
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Abb. 2: Anweisung fiir BaumaRnahmen zur Unterquerung von COLT Glasfaserkabelanlagen.
Alle MaRe sind in cm.
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Langsschnitt fiir Unterquerungen

Rohrbiindel ab einer freigelegten
Lange von > 2,0 m abfangen
Gurtabstand max. 1,0m

Balken

Abfabggurte

Kabelschutzrohre
PE-HD 50x4,6)

HINWEIS |

Gewicht des
Rohrbandels
max 30 kg/m

Fremdanlage

Bei Unterquerung des Rohrbindels in
geschlossener Bauweise (Durch
-orterung) ist vor Bauausfuhrung die
tatsachliche Tiefenlage durch Such-

schachtungen festzustellen.
Geforderter Mindestabstand- 0 50 m

Abb. 3: BaumaRnahmen zur Abstiitzung von COLT Glasfaserkabelanlagen bei Unterquerungen.

Alle MaRe sind in cm

6. MalRnahmen bei Beschadigungen

Im Falle eines Schadens — auch bei geringster Beschadigung eines kabelfiihrenden Rohres — sind

folgende MalRnahmen zu ergreifen:
= Unverzigliche Meldung an die
Colt Technology Services GmbH Tel.: 0800 — 50 95 332

= Gefahrenbereich absichern
= Schadensstelle absperren und Zutritt unbefugter Personen verhindern

= Weitere MalRnahmen, die zur Sicherung von Kabelanlagen und den dazugehorigen
Einrichtungen erforderlich werden, mit den Mitarbeitern der Colt Technology Services GmbH

abstimmen

Das Baustellenpersonal darf die Schadensstelle nur nach Abstimmung mit der Colt Technology Services

GmbH verlassen.

Hinweis: Die Folgen einer Beschadigung der Kabelisolierung sind oft erst nach Jahren erkennbar.

7. Gefahrenpotential

Beschadigte Kabel und unterbrochene
Glasfasern kénnen sehr gefahrlich fur das Laserstrahlung
Auge und geféahrlich fur die Haut sein. Nicht diret mit aptischen nsirumenten
Schon diffuse reflektierte Strahlung kann

geféhrlich sein. Bei austretendem Laserlicht
erhohte Brand - und Explosionsgefahr,
insbesondere in unmittelbarer Néhe der
Beschadigung. Eingesetzte Laserklassen von 1M bis Laserklasse 4.

Laser Klasse 1M

nach DIN EN 60825-1:2001-11

8. Weitere Hinweise

Unsichtbare Laserstrahlung

Bestrahlung von Auge oder
Haut durch direkte oder

Streustrahlung vermeiden
Laser Klasse 4

Nach DIN EN 60825-1:2001-11

Die vorstehend unter 1. bis 7. aufgefuhrten Hinweise sollen es Ihnen erleichtern, unsere
Versorgungsleitungen aufzufinden und Beschadigungen zu vermeiden. Wir geben diese Hinweise in
Ihrem Interesse. Keinesfalls sollen diese Hinweise als erschopfend angesehen werden und Sie von
der Verpflichtung befreien, sich selbst Uber die notwendigen Mal3nahmen der Schadensverhiitung

Gedanken zu machen und weitere sinnvolle
Informationen einzuholen.
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DB AG - DB Immobilien | CR.R 042
Hammerbrookstr. 44 | 20097 Hamburg

Stadt Langenhagen
Marktplatz 1
30853 Langenhagen

Per E-Mail:
stadtplanung@langenhagen.de

Anl. 8

DB AG - DB Immobilien

Baurecht |

CR.R 042

Hammerbrookstr. 44

20097 Hamburg
www.deutschebahn.com/Eigentumsmanagement

Julia Stobbe
julia.stobbe@deutschebahn.com
Telefon: 040 3918 6235
Allgemeine Mail-Adresse:

DB.DBImm.NL.HMB.Postfach@deutschebahn.com

Aktenzeichen: TOB-NI-24-183413

19.06.2024

Neuaufstellung des Flachennutzungsplanes der Stadt Langenhagen

hier: Beteiligung gemall § 4 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von DB InfraGO AG (ehemals DB Netz AG / DB Station
& Service AG) bevollmachtigtes Unternehmen, (ibersendet Ihnen hiermit folgende

Gesamtstellungnahme zu o.a. Vorhaben.

Durch das Plangebiet verlauft die Bahnstrecke 1710 Hannover- Celle, Bahn-km 8,5 - 14,8. Wir
bitten daher die folgenden Auflagen / Bedingungen und Hinweise zu beachten:

Es diirfen die Sicherheit und der Betrieb des Eisenbahnverkehres auf der planfestgestellten und
gewidmeten Bahnstrecke 1710 nicht gefdhrdet oder gestort werden.

Die Standsicherheit und Funktionstiichtigkeit der Bahnanlagen (insbesondere Bahndamm, Kabel-
und Leitungsanlagen, Signale, Oberleitungsmasten, Gleise etc.) sind stets zu gewahrleisten.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB Liegenschaften
jederzeit mit dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen oder Verrohrungen
gerechnet werden muss.

Wir gehen davon aus, dass planfestgestelltes DB Geldnde nicht iberplant wird.

Es sind die Abstandsflachen gemalk LBO sowie sonstige baurechtliche und nachbarrechtliche
Bestimmungen einzuhalten.

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen
(insbesondere Luft- und Korperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstaube,
elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter
Bebauung fiihren kénnen.

Deutsche Bahn AG | Sitz: Berlin | Registergericht: Berlin-Charlottenburg

HRB 50 000 | USt-IdNr.: DE 811569869 | Vorsitz des Aufsichtsrats: Werner Gatzer

Vorstand: Dr. Richard Lutz (Vorsitz), Dr. Levin Holle, Berthold Huber, Dr. Daniela Gerd tom Markotten,
Dr. Sigrid Evelyn Nikutta, Evelyn Palla, Dr. Michael Peterson, Martin Seiler

Né&here Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier: www.deutschebahn.com/datenschutz
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Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls von der
Gemeinde oder den einzelnen Bauherren auf eigene Kosten geeignete Schutzmalnahmen vorzusehen
bzw. vorzunehmen.

Eventuell erforderliche SchutzmaBnahmen gegen diese Einwirkungen aus dem Bahnbetrieb sind
gegebenenfalls im Bebauungsplan festzusetzen.

In unmittelbarer Nahe unserer elektrifizierten Bahnstrecke oder Bahnstromleitungen ist mit der
Beeinflussung von Monitoren, medizinischen Untersuchungsgeraten und anderen auf magnetische
Felder empfindlichen Geraten zu rechnen. Es obliegt dem Bauherrn, fiir entsprechende
Schutzvorkehrungen zu sorgen.

Bei Bauausfiihrungen unter Einsatz von Bau- / Hubgeraten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger etc.) ist das
Uberschwenken der Bahnfliche bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit angehingten Lasten oder
herunterhdangenden Haken verboten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den Bau einer
Uberschwenkbegrenzung (mit TUV-Abnahme) sicher zu stellen. Die Kosten sind vom Antragsteller
bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen.

Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen, insbesondere Gleisen, miissen den
Belangen der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen.

Wir verweisen auf die Sorgfaltspflicht des Bauherrn. Fiir alle zu Schadensersatz verpflichtenden
Ereignisse, welche aus der Vorbereitung, der Bauausfilhrung und dem Betrieb des Bauvorhabens
abgeleitet werden kénnen und sich auf Betriebsanlagen der Eisenbahn auswirken, kann sich eine
Haftung des Bauherrn ergeben.

Wir empfehlen daher vor Baubeginn eine erneute Beteiligung der DB AG, DB Immobilien, bei allen
Baumalknahmen durch den Bauherrn. Bei Bauten, die nicht im Genehmigungsfreistellungsverfahren
errichtet werden, ist die DB als Nachbar am Verfahren zu beteiligen.

Wir bitten Sie uns an dem weiteren Verfahren zu beteiligen und uns zu gegebener Zeit den
Satzungsbeschluss zu Gbersenden.

Fir Rickfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriiRen
Deutsche Bahn AG

i.V. iA.

+++ Datenschutzhinweis: Aus aktuellem Anlass mdchten wir Sie darauf hinweisen, dass die in Stellungnahmen des DB Konzerns
enthaltenen personenbezogenen Daten von DB Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Vor- und Nachname, Unterschriften, Telefon, E-
Mail-Adresse, Postanschrift) vor der 6ffentlichen Auslegung (insbesondere im Internet) geschwarzt werden miissen. +++

Chatbot Petra steht lhnen bei allgemeinen Fragen rund um immobilienrelevante Angelegenheiten gerne zur Verfligung.

Nutzen Sie dafiir folgenden Link oder den QR-Code: https://chatbot-petra.tech.deutschebahn.com/

(] Pt o]
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Deutsche Telekom Technik GmbH, Neue-Land-Str. 6, 30625 Hannover

Stadt Langenhagen

Marktplatz 1
30853 Langenhagen, Han

Stefan Mau | 20824/2024
+49 511 3334108 | stellungnahme.hannover@telekom.de
13.06.2024 | Neuaufstellung des Flachennutzungsplanes der Stadt Langenhagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentiimerin und
Nutzungsberechtigte i. S.v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und
bevollméachtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der
0. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:

Durch die Neuaufstellung des Flachennutzungsplanes der Stadt Langenhagen werden die Interessen der
Telekom zurzeit nicht bertihrt.

Gegen die geplanten MaRnahmen bestehen somit von unserer Seite keine Bedenken.

Mit freundlichen GriiRen

Deutsche Telekom Technik GmbH | Landgrabenweg 151, 53227 Bonn | +49 228/181-0 | www.telekom.com
Konto: Postbank Saarbriicken (BLZ 590 100 66), Kto.-Nr. 248 586 68 | IBAN: DE17 5901 0066 0024 8586 68 | SWIFT-BIC: PBNKDEFF590
Aufsichtsrat: Srinivasan Gopalan (Vorsitzender) | Geschaftsfiihrung: Abdurazak Mudesir (Vorsitzender), Peter Beutgen, Christian Kramm
Handelsregister: Amtsgericht Bonn HRB 14190, Sitz der Gesellschaft Bonn | USt-IdNr. DE 814645262
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Deutscher Wetterdienst
Wetter und Klima aus einer Hand B ‘

Deutscher Wetterdienst - Postfach 30 11 90 — 20304 Hamburg Abteilung Finanzen und Service
Ansprechpartner: Geschaftszeichen:
Stadt Langenhagen Frank de Neidels PB24HA/07.59.04/PB24N|_089-2024
Marktplatz 1 Telefon: Fax:
+49698062-6373 +49698062-6370
E-Mail:
30853 Langenhagen PB24.TOEB@DWD.DE UST-ID: DE221793973

Hamburg, 17. Juni 2024

Neuaufstellung des Flachennutzungsplanes der Stadt Langenhagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Deutsche Wetterdienst (DWD) bedankt sich als Trager offentlicher Belange fur die Beteiligung
an o. a. Vorhaben.

Der DWD hat keine Einwande gegen die von Ihnen vorgelegte Planung, da keine Standorte des
DWD beeintrachtigt werden bzw. betroffen sind.

Mit freundlichen GriRRen
Im Auftrag

Verwaltungsbereich Nord

www.dwd.de
Dienstgeb&ude: Bernhard-Nocht-Str. 76 — 20359 Hamburg, Tel. 069 / 8062 - 0

ﬁl Konto: Bundeskasse Halle - Deutsche Bundesbank Leipzig - IBAN: DE38 8600 0000 0086 0010 40, BIC: MARKDEFFXXX
Jertifikat seit 20m Der Deutsche Wetterdienst ist eine teilrechtsféhige Anstalt des 6ffentlichen Rechts im Geschéftsbereich
audit berufundfamilic des Bundesministeriums fur Digitales und Verkehr.

Das Qualitatsmanagement des DWD ist zertifiziert nach DIN EN 1SO 9001:2015 (Reg.-Nr. Z1180-DE-0922 Deloitte Certification).
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Die Autobahn GmbH des Bundes - AuBenstelle Hannover

GradestraRe 18 - 30163 Hannover

Stadt Langenhagen
Offentliches Baurecht
Marktplatz 1

30853 Langenhagen

Per E-Mail: Joerg.seifert@langenhagen.de; stadt-

planung @langenhagen.de

lhr Zeichen, lhre Nachricht vom Unser Zeichen, unsere Nachricht vom

17.05.2024 . HV-2024-091

Neuaufstellung des Flachennutzungsplanes der Stadt Langenhagen

Name, Durchwahl

Lale Ozler, -470

S

Stellungnahme der Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nordwest, AuRen-

stelle Hannover

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 17.05.2022 geben Sie uns erneut Gelegenheit, Hinweise und
Anregungen zur Neuaufstellung des Flachennutzungsplanes der Stadt Langen-
hagen aus Sicht der Autobahn GmbH des Bundes, AuRenstelle Hannover zu ge-

ben.

1. Wir weisen darauf hin, dass der 8 streifige Ausbau der Bundesautobahn
(BAB) A 2 sowie Aus-/Neubau des Autobahndreiecks Hannover-West im
Bundesverkehrswegeplan 2030 (Bundesverkehrswegeplan 2030 (bvwp-

projekte.de)) aufgelistet ist.

Der Ausbau des Dreieckes Hannover-West sowie der Ausbau des Ab-
schnittes Anschlussstelle Hannover-Herrenhausen, bis Autobahndreieck
Hannover-West sind im vordringlichen Bedarf. Im weiteren Bedarf ist der
Abschnitt Dreieck Hannover-West bis Autobahnkreuz Hannover-Ost.

Die Projektdossiers sind nachfolgend aufgelistet:

Bundesverkehrswegeplan 2030 — Projekt A2-G11-NI-T4-NI (bvwp-pro-

jekte.de)

Bundesverkehrswegeplan 2030 — Projekt A2-G11-NI-T3-NI (bvwp-pro-

jekte.de)

Bundesverkehrswegeplan 2030 — Projekt A2-G11-NI-T5-NI (bvwp-pro-

jekte.de)

Anl. 11
Die
Autobahn

Nordwest

Die Autobahn GmbH
des Bundes

AuRenstelle Hannover
GradestraRe 18
30163 Hannover

T: +49511235105-0
M: +49174 5318794

E: lale.oezler
@autobahn.de
W: www.autobahn.de

Datum

20.06.2024

Geschaftsfiihrung

Dr. Michael Glintner (Vorsitzender)
Gunther Adler

Dirk Brandenburger

Aufsichtsratsvorsitz
Oliver Luksic

Sitz

Berlin

AG Charlottenburg
HRB 200131 B

Steuernummer
30/260/50246

Bankverbindung

UniCredit Bank

IBAN

DE10 1002 0890 0028 7048 95
BIC HYVEDEMM488
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Daher ist aus heutiger Sicht festzustellen, dass aufgrund der o.g. Vorha-
ben, die im Sliden des Geltungsbereichs liegenden Flichen sowie die
Strallen Klusriede und Emil-Berliner-StraRe im Zuge des 8-streifigen Aus-
baus der BAB A2 und der damit verbundenen Umgestaltung und Anpas-
sung zukiinftig in Teilen benoétigt werden und somit nicht zur Verfligung
stehen!

Im Bereich der BAB A 352 sind im Stadtgebiet Langenhagen derzeit
keine MalRnahmen geplant.

Die Beurteilung der Immissionen aus dem Verkehrslarm basiert auf einer
schalltechnischen Untersuchung des Biiros Bonk-Maire-Hoppmann von
2020. Die Bewertung erfolgte nach der DIN 18005 in der seinerzeit giilti-
gen Fassung. Dazu wurden die Berechnungen nach den Richtlinien fiir
den Larmschutz an StraBen (RLS-90), Ausgabe 1990, durchgefiihrt. Die
aktuelle Fassung der DIN 18005 von 2023 bezieht sich jedoch auf die
Richtlinien fiir den Larmschutz an StralRen (RLS-19), Ausgabe 2019. Es ist
davon auszugehen, dass die Umstellung auf dieses neue Rechenverfah-
ren inshesondere im Bereich von BAB zu deutlich h6heren Beurteilungs-
pegeln fiihren wird. Das kénnte zu abweichenden Einstufungen der Po-
tentialflachen fiihren.

Nach Kapitel 4.2 des Gutachtens erfolgten die Berechnungen auf Grund-
lage einer Verkehrsuntersuchung des Ingenieurbiiros Dr. Schubert aus
Hannover. Es ist nicht ersichtlich, ob es sich dabei um Analyse- oder Prog-
nosedaten handelt. Grundsatzlich sollten fiir Planungen Prognosedaten
mit einem ausreichenden Prognosezeitraum verwendet werden.

Zur Berechnung der StraBenverkehrslarmbelastung flir das StraRennetz
der Stadt Langenhagen wird auf Anhang 2 verwiesen. Die malRgeblichen
Verkehrsmengenangaben sollen in Tabelle 3 zusammengestellt sein und
die berechneten Emissionspegel ,Lm,E“ im Anhang 3. Tabelle 3 enthélt
jedoch Zugzahlen. Emissionspegel zum StraBenverkehr waren in der uns
vorliegenden Version des Gutachtens nicht vorhanden. Méglicherweise
fehlten die Anhdnge 2 und 3.

Unabhangig von den tatsachlich aus der BAB resultierenden Umweltein-
wirkungen weisen wir darauf hin, dass der StraRenbaulasttrager keine
LarmschutzmaRnahmen zum Schutz neuer Baugebiete errichtet und
hierfiir auch keine Kosten tibernimmt. Geeignete MaRnahmen zur Min-
derung der durch die Schallbelastung vorgefundenen Konflikte sind auf
der Ebene der jeweiligen Bebauungsplane zu treffen. Dazu sind schall-
technische Untersuchungen nach den dann giiltigen Regelungen durch-
zufiihren.



Die "
Autobahn
ﬂ D Nordwest

Anspriiche hinsichtlich der Emissionen wie Larm, Staub, Gasen oder Er-
schiitterungen kénnen gegentiber der Autobahn GmbH des Bundes nicht
hergeleitet werden. Gegentiiber dem Trédger der StraRenbaulast fiir die
BAB A 2 und die BAB A 352 sowie dem FernstraBen-Bundesamt besteht
fiir das Bauvorhaben kein Anspruch auf Larm- oder sonstigen Immissi-
onsschutz. Dies gilt auch fiir den Fall der Zunahme des Verkehrsaufkom-
mens. Jeder Bauantragssteller hat selbst flir entsprechenden Immissions-
schutz zu sorgen, einschliellich Wartung, Kontrolle und Instandsetzung.
Dies gilt auch fiir die Rechtsnachfolger.

Dariiber hinaus verweisen wir auf unsere Stellungnahme HV-2022-055 vom
20.04.2022, die nach wie vor Giiltigkeit hat.

Wir bitten weiterhin um Beachtung der vorgenannten Punkte sowie um Beteili-
gung im weiteren Verfahren und um Ubermittlung des Abwégungsergebnisses.

Mit freu dlichen GruBen

i

i.A. Martin Keil (LA Lale Ozler

Leiter Geschéaftsbereich A Planung MitarReiterin Planungen Dritter
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enercity Contracting Nord GmbH / enercity Contracting Nord GmbH -
Osterstra3e 63, 30159 Hannover

enercity Contracting GmbH / enercity
Contracting Nord GmbH
OsterstralBe 63, 30159 Hannover

Ihre Anfrage

Leitungsauskunft tber das BIL-Portal Leitungsauskunft
leitungsauskunft@enercity-contracting.de
www.enercity-contracting.de

Mitteilung Uber Betroffenheit

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihre Anfrage, die Sie Uber das BIL-Portal an uns gerichtet haben, hat eine Betroffenheit der
Zustandigkeitsflache fir die enercity Contracting GmbH / enercity Contracting Nord GmbH ergeben.

Wir haben eine Flachenverschneidung zwischen lhrer Planungs-/Bauanfrage und unserer
Zustandigkeitsflache als Betreiber festgestellt.

Wir méchten Sie bitten, die von uns mitgelieferten Dokumente sorgféltig zu sichten.

Insbesondere der Freistellungsvermerk ist sorgféltig zu lesen und sollte unbedingt auf der Baustelle
mitgefihrt werden.

Kontaktdaten:

enercity Contracting GmbH / enercity Contracting Nord GmbH
Osterstral3e 63
D - 30159 Hannover

Stérungsannahme:
Tel.: 0511 - 7590290
Leitungsauskunft:

Anfragen sind ausschlieBlich Giber das Portal https://bil-leitungsauskunft.de/ zu stellen.

Freundliche GriiRe

enercity Contracting GmbH / enercity Contracting Nord GmbH

enercity Contracting Nord GmbH - Osterstrae 63, 30159 Hannover - Geschaftsfuhrer: Dr. Manfred Schiile, Corinna Kleimann, Michael Hartung - Sitz der
Gesellschaft ist Hannover, Amtsgericht Hannover, HRB 209984 - USt-ID-Nr. DE290407179
lvonl
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Leitungsschutzanweisung
Nah- und Fernwarme

Freistellungsvermerk

Die enercity Contracting GmbH / enercity Contracting Nord GmbH betreibt deutschlandweit
Warmeerzeugungsanlagen mit zugehorigen Versorgungsleitungen (Nah- und Fernwarmeleitungen). Bei
Baumafinahmen in diesem Bereich sind zu allen Versorgungsleitungen aktuelle Informationen einzuholen.

Vorsicht bei Erdarbeiten jeder Art

Insbesondere bei Aufgrabungen, Baggerarbeiten, Bohrungen, Setzen von Masten und Stangen, Eintreiben von
Pféhlen und Spundwanden muss damit gerechnet werden, auf Kabel und Rohre zu stof3en und sie zu
beschadigen.

Allgemeine Pflichten des Bauunternehmers

Jeder Bauunternehmer hat bei der Durchfiihrung ihm tbertragener Bauarbeiten in 6ffentlichen und privaten
Grundsticken mit dem Vorhandensein unter- und oberirdisch verlegter Versorgungsanlagen zu rechnen. Hier
ist die erforderliche Sorgfalt zu wahren, um deren Beschadigung zu verhindern und eine Gefahrdung von
Personen auszuschliel3en. Er hat seine Mitarbeiter und Subunternehmen entsprechend zu unterweisen und zu
Uberwachen. Die Anwesenheit eines Beauftragten der enercity Contracting GmbH bzw. der enercity Contracting
Nord GmbH auf einer Baustelle, oder eine Kontaktaufnahme bzw. Meldung des Bauvorhabens entbinden den
Bauunternehmer oder seinen Beauftragten nicht von der Verantwortung fur angerichtete Schaden an
Versorgungsanlagen. Im Bereich von Versorgungsanlagen ist so zu arbeiten, dass der Bestand und die
Betriebssicherheit der Anlagen bei und nach Ausfiihrung der Arbeiten gewahrleistet sind.

Erkundigungspflicht

Bei Bauarbeiten im Bereich von Versorgungsleitungen besteht fiir den Bauunternehmer nach standiger
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes die Erkundigungs- und Sicherungspflicht. Rechtzeitig (mindestens 1
Woche) vor Aufnahme von Arbeiten im Bereich von Versorgungsleitungen missen der Beginn und der Umfang
der Arbeiten unter dem BIL-Portal angezeigt bzw. aktualisiert werden (Bauanzeige). Hierbei ist die genau
abgegrenzte Lage der Baustelle anzugeben. Sollte sich der Baubeginn andern, ist eine Aktualisierung der
Daten erforderlich. Vor Beginn der Arbeiten muss sich der Verantwortliche fiir die Baustelle durch Einsicht in
Lageplane Klarheit uber die genaue Lage der Versorgungsleitungen verschaffen. Es ist stets mit den aktuellen
Bestandsplanen zu arbeiten. Die DGUV Vorschrift 3 ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung und der DVGW-Hinweis (GW 315) ,Mallnahmen zum Schutz von
Versorgungsleitungen bei Bauarbeiten® sind zu beachten. Dies gilt fur Erdarbeiten in oder an 6ffentlichen
Wegen wie auch auf Privatgrundstticken. Oberirdische Anlagenteile und Einrichtungen der
Versorgungsleitungen sowie Armaturen im Erdreich (StralRenkappen) sind bei Bauarbeiten jederzeit frei und
zuganglich zu halten. Erdverlegte Leitungen sind nicht tGber einen lAngeren Zeitraum mit Baumaterial zu
Uberdecken, auch nicht durch Lagerung von Bodenaushub.

enercity Contracting GmbH / enercity Contracting Nord GmbH
Osterstralle 63
30159 Hannover
E-Mail leitungsauskunft@enercity-contracting.de



enercity

contracting
Lage der Versorgungsanlagen

Es wird hiermit ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die in den Bestandsplanen enthaltenen Angaben und
Mafzahlen hinsichtlich Lage und Verlegungstiefe unverbindlich sind. Die abgegebenen Plane geben den
Bestand zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder. Die Deckungen beziehen sich auf die geplante
Gelandehohe laut Deckenhdhenplan.

Mit Abweichungen muss gerechnet werden!

Bauausfiihrung

Es ist darauf zu achten, dass zu Beginn der Bauphase immer aktuelle Plane vor Ort vorliegen. Die Planauskunft
ist maximal bis 3 Monate nach der Bereitstellung der Unterlagen giltig. Dabei dirfen zwischen Planauskunft
und Baubeginn nicht mehr als 14 Kalendertage liegen; andernfalls ist eine erneute Auskunft erforderlich. Fir die
genannten Fristen ist das Datum der Beantwortung der Anfrage zur Planauskunft maRgebend. Die Auskunft gilt
nur fir den angefragten raumlichen Bereich.

Die genaue Lage und der Verlauf der Leitungen sind in jedem Fall durch fachgerechte Erkundungsmafinahmen
(Ortung, Querschlage, Suchschlitze, Handschachtung o.a.) festzustellen. Erdmaschinen dirfen nur bis zu einer
Annaherung an die Trasse eingesetzt werden, die mit Sicherheit eine Geféahrdung der Leitungen ausschlief3t.
Werden Warnbander, Schutzrohre, Kabelabdecksteine oder Leitungen angetroffen, so darf die Arbeit nur mit
besonderer Vorsicht (ggf. Handschachtung) fortgesetzt werden. Nah- und Fernwérmeleitungen dirfen
keinesfalls auf einer Lange von mehr als 5 m freigelegt werden. Nah- und Fernwarmeleitungen dirfen in
beidseitigem Abstand von Bdgen (Knickpunkten) von 5 m oder weniger nicht ohne Ricksprache und mit
ausdriicklicher Zustimmung durch die enercity Contracting GmbH bzw. enercity Contracting Nord GmbH
freigelegt werden.

Wird eine Rohrleitung oder ein Kabel beschéadigt,

so sind folgende Punkte unbedingt zu beachten:
e Schadensstelle sofort rAumen und absperren
e Sofortige Benachrichtigung des benannten Ansprechpartners und der Stérungsannahme

Dies gilt auch bei geringflgiger Beschadigung der Versorgungsleitungen, da hieraus schwerwiegende
Folgeschaden mit hohen Kosten fiir den Verursacher entstehen kénnen.

Strafrechtliche Konsequenzen und Schadensersatzanspriiche:

VerstoRe gegen die obliegende Erkundigungs- und Sorgfaltspflicht fihren im Schadensfall zu einer
Schadensersatzverpflichtung nach § 823 BGB und kdnnen dariiber hinaus auch mit strafrechtlichen
Konsequenzen verbunden sein.

Kontaktdaten:

enercity Contracting GmbH / enercity Contracting GmbH Nord
Osterstral3e 63

D - 30159 Hannover

Stérungsannahme:
Tel.: 0511 - 7590290

Leitungsauskunft:
Anfragen sind ausschlieRlich iber das Portal https://bil-leitungsauskunft.de/ zu stellen.

enercity Contracting GmbH / enercity Contracting Nord GmbH
Osterstralle 63
30159 Hannover
E-Mail leitungsauskunft@enercity-contracting.de
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	Liegenschaft: Standortübungsplatz Hannover; Gemarkung: Isernhagen- Süd, Isernhagen NB und Langenhagen
	Flächennutzungpslan der Landeshauptstadt Hannover, Stand: April 2023, Ausweisung "Sondergebiet" und "Allgemeine Grünflächen".
	Sehr geehrte Frau Kliche,
	die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ist die Eigentümerin der o. a. Liegenschaft.
	Im Rahmen eines von uns zu bearbeitenden Vorgangs haben wir festgestellt, dass nur Teilflächen des Standortübungsplatzes im Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt Hannover, Stand: April 2023 als „Sondergebiet“ ausgewiesen wurden und die nachstehend ...
	An der Ostseite sind in der Gemarkung Isernhagen NB, Flur 25, Flurstücke 61/284, 94/3, 61/362 und in der Gemarkung Isernhagen-Süd, Flur 26, Flurstück 111/6 (tlw.) als „Allgemeine Grünfläche“ ausgewiesen.
	An der Westseite sind in der Gemarkung Isernhagen NB, Flur 27, Flurstücke 61/1, 92/11, 103/75, 61/1, 76/1, in der Gemarkung Isernhagen-Süd, Flur 27, Flurstücke 61/5, 74/3, 74/5, 74/6, 74/7, 74/8, 74/9, 91/10, 74/3, 75/1, 61/7, 61/10 und in der Gemarku...
	Im Süden sind in der Gemarkung Isernhagen-Süd, Flur 26, Flurstücke 111/6 (tlw.), 108/1, 116/0, 117/0, 118/1, 119/2 als „Allgemeine Grünfläche“ ausgewiesen.
	Bei den vorgenannten Flurstücken handelt es sich um etwaige Angaben, da anhand des FNP die Flächen zu den jeweiligen Flurstücken im Detail nicht zugeordnet werden können.
	Aus diesem Grund bitten wir um dahingehende Änderung des v. g. Flächennutzungsplans zu einem nächstmöglichen Zeitpunkt, d. h., die Ausweisung der gesamten Fläche des Standortübungsplatzes als „Sondergebiet“. Die Gesamtheit aller Flurstücke des Standor...
	Mit freundlichen Grüßen
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